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küsste seist AreErscheint einmal monatlich Postsparkassenkonto-Nr. 8 12.541Schriftleitung: St. Pölten, Amtsgebäude, Tel. 148. — Verwaltung: Wien, HI., Heumarkt 7, Tel. II-17-3-963. Jahrgang Wien, im Dezember 1936 Heft 12Jahre österreichisches BurgenlandDer fünfzehnte Jahrestag der Zugehörigkeit unseres jüngsten Bundeslandes zu Österreich wurde nicht nur im ganzen Burgcnlande, sondern auch anderen Orts bei V er­anstaltungen burgenländischer Vereine, des Deutschen Schul- vereines u. a. festlich begangen. Besonderen Glanz erhielt die Feier in der Landeshauptstadt Eisenstadt durch die A n ­wesenheit des Bundespräsidenten M i k l a s ,  des Bundes­kanzlers D r. v. S c h u s c h n i g g ,  des Vizekanzlers Feld- marschalleutnant v. H ü l g e r t h ,  des Kardinals D r. J u ­n i  tz e r, des Landeshauptmannes von Niederösterrcich, des Bürgermeisters vonW ien,meh­rerer Mitglieder der B u n ­desregierung und einer Reihe sonstiger prominenter P e r­sönlichkeiten des öffentlichen Lebens.Nach einem in der P fa rr­kirche von Eisenstadt von Kar­dinal D r. I n n i t z c r  zele­brierten Gottesdienst fand im Regierungsgebäude eine Fest­sitzung des Landtages statt, in der Landeshauptmann In g e ­nieur S  i) l v c st c r ein flam ­mendes Bekenntnis zu Öster­reich ablcgte und den einmüti­gen Willen des ganzen B u r­genlandes ohne Unterschied der Nationalität und Konfession seiner Bewohner zum A u s ­druck brachte, für alle Zukunft mit Österreich vereinigt bleiben zu wollen. Bundeskanzler Dok­tor v. S c h u s c h n i g g  dankte, stürmisch umjubclt, dem Bur- gcnlandc für die in fünfzehn schweren Jahren bewiesene treue Gefolgschaft und über­mittelte die Glückwünsche der Vaterländischen Front. Hier­auf schilderte Bundespräsidcnt M i k l a s  in längerer Rede die wirtschaftliche und kultu­

relle Entwicklung des Landes in den vergangenen fünfzehn Jahren, betonte, daß das Burgenland auf Grund seines eigenen Willens —  namentlich auch der kroatischen M inder­heit —  zu Österreich gehören wolle und schloß mit dem Rufe „Hoch Österreich!" Der R u f wurde von allen Versammelten begeistert ausgenommen. Die Bundeshymne und das Lied der Jugend schlossen die eindrucksvolle Feier.Unmittelbar vor der Landtagssitzung begaben sich der Bundespräsident und Vizekanzler Fm lt. v. H ü l g e r t h  zu dem im Landhausc befindlichen Ehrenmal der bei der Land-

Am 14. November 1936 feierte Burgenland seine fünfzehnjährige Zugehörigkeit zu Öster­reich. Das Bild zeigt die Festsitzung im Amtsgebäude in Eisenstadt während der Ansprache des Bundeskanzlers Dr. v. S c h u s c h n i g g .  I n  der ersten Reihe: Kardinal-Erzbischof Dr. I n n i t z e r ,  Bundespräsident M i k l a s ,  Vizekanzler Feldmarschalleutnant H ü l g e r t h ,  Bundeskanzler a. D . Präsident Dr. E n d e r ,  Staatssekretär R o t t ,  Landeshauptmann für Niederösterreich R e i t h  er, Vizebjirgermeister M ajor L a h r ,  Landesstatthalter G raf C o r e t h .Photo: Schostal, Wien.
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Die zur Burgenland-Feier unter Kommando des Gendarmerie­majors Korytko ausgerückte Ehrenkompagnie der burgenlän­dischen Gendarmerie mit der Musik des Infanterieregiments Nr. 13 (Einholung der Gendar­meriefahne).

- nähme des Burgenlandes im Jahre 1921 und später in Ausübung des Dienstes gefallenen Gendarmeriebeamten. B or dem Ehrenmal hatte unter dem Kommando des G en­darmeriemajors K o r y t k o  eine Ehrenkompagnie der bur­genländischen Gendarmerie mit der Fahne und der Musik des Infanterieregim entes N r. 13 Aufstellung genommen. Vizekanzler Fm lt. v. H ü l g e r t h  gedachte in ehrenden Worten der Leistungen der Gendarmerie bei der Land­nahme. die der Gendarmerie 12 Tote und 33 Verwundete gekostet hat. und legte namens der Bundesregierung einen Kranz am Ehrenmal nieder. Nachdem noch Landesstatthalter G ra f C o r e t h  namens der burgenländischen Landesregie­rung und Sicherheitsdirektor Gendarmerieoberst K u c z y  n- s k i namens des Landesgendarmeriekommandos Kränze niedergelegt hatten, schloß Bundespräsident M i k l a s  die eindrucksvolle Feier mit Worten des Dankes an die ge­fallenen Gendarmen und gedachte auch der Lebenden, die durch strenge Pflichterfüllung unter den schwierigsten V er­hältnissen ihr Bestes zum Aufbau des Landes beigetragen haben.Die offizielle Fünfzehnjahrfeier fand ihren Abschluß mit einer Huldigung der Beamtenschaft vor dem Bundespräsi­denten in der Halle des Landhauses.*Die Zuerkennung des Burgenlandes für Deutschösterreich war für unser Volk das einzig Erfreuliche an dem Schmach­friedensvertrag von Saint-G erm ain.E in  Blick au f die Sprachenkarte lehrt aber, daß bei die­sem Friedensschluß nicht das ganze deutschsprachige Gebiet —  wie es dem Selbstbcstimmungsrecht entsprechen würde — Österreich zuerkannt wurde, sondern daß deutsche Land­striche noch bei Ungarn verblieben. Vor allem fällt der bei Odenburg weit ins Burgenland hineinreichende Teil unga­rischen Staatsgebietes auf. der das Burgenland in zwei Hälften, eine kleinere nördliche und eine größere südliche, zerreißt.

Dieses uralte Gebiet wird von den. alte deutsche Sitten und Gebräuche treu bewahrenden Heinzen und Heidebauern bewohnt. Die deutsche Besiedlung dieses Gebietes ist bis in das Ja h r  802 mit Sicherheit festzustellen. Die Siedler die­ser Gegenden stammen zum größten Teil aus dem bayrisch- österreichischen Stammesgebiet und setzen sich aus B aju- varen. Franken und Schwaben zusammen. Aber auch A n ­gehörige anderer deutscher Stämme haben an der Urbar­machung und Besiedlung des Landes teilgenommen.Die Städte des Vurgenlandes haben zum Teil ein hohes Alter und schon im elften Jahrhundert werden manche er­wähnt. Im  dreizehnten Jahrhundert erhalten unter ande­rem Eisenstadt. Ödenburg und G ün s ihre städtischen Frei­heiten. Vor allem ragt Preßburg als Handelsplatz an der Donau hervor. A ls  Grenzfesten am Rande des magyarischen Siedlungsgebietes sind sie vor allem nach dem Ungarnsturm emporgekommen und haben über die Türkenkriege hinaus ihre Bedeutung als deutsche Grenzfesten erhalten.D as burgenländische Gebiet hatte im M ittelalter ein wechselvolles Schicksal durchzumachen. Zeitweise war es bei Ungarn und dann kam es wieder, auf Grund von verschie­denen Kauf- und Pfandverträgen, an Niederösterreich zu­rück. M it zäher Beharrlichkeit suchten die magyarischen Stände die Rückgabe der genannten Gebiete, die von der niederösterreichischen Kammer verwaltet wurden, wieder zu erreichen. Leider gab schließlich der Habsburger Ferdinand der Zweite 1626 dem Drängen der Ungarn nach, worauf eine Reihe von burgenländischen Herrschaften an Österreich überliefert wurden. Erst nach dem Weltkrieg war es wenig­stens dem größten Teil des Burgenlandes vergönnt, auch den staatsrechtlichen Zusammenschluß mit Österreich zu er­reichen.Der Staatsvertrag von Saint-Germ ain. der am 10. S e p ­tember 1919 unterzeichnet wurde, sprach den Anschluß Deutsch-Westungarns o h n e  Volksabstimmung gn Deutsch­österreich aus. Preßburg jedoch mit einigen Umgebungs­gemeinden und 37.000 Deutschen wurde der Tschechoslowa-
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Seite 8kei zugesprochcn, drei Gemeinden kamen an Südslawien und 23 Gemeinden nebst den in letzter Zeit magyarisierten Städten Ilngarisch-Altenburg, Wieselburg, G üns und Sankt Gotthardt mit zusammen über 26.000 Deutschen wurden Ungarn überantwortet.Der tatsächliche Anschluß des Burgenlandes ließ jedoch auch nach dem Vertragsabschluß lange auf sich warten. U n­sägliche Leiden mußte dieser deutsche G au noch durchmachen und außerdem ging inzwischen auch noch das bereits uns zugesprochene Ödenburg —  die bedeutendste Sta d t des gan­zen Landes —  wieder verloren. Dieser Friedensvertrag trat nämlich fast ein Ja h r  später, erst am 16. J u l i  1920 tu Kraft. Aber auch dann wurde dem Vurgenlande noch immer nicht die Rückkehr ermöglicht. Erst auf Grund des Vertrages von Trianon, dessen Inkrafttreten auf den 26. J u l i  1921 ver­legt wurde, war formell die Möglichkeit der Rückkehr ge­geben.I n  Deutsch-Westungarn wurde mittlerweile von ungari­scher Seite rege für einen Verbleib bei Ungarn gearbeitet. Die damaligen Zustände in Österreich trugen das ihre dazu bei, gegen Österreich Propaganda zu machen Hatte doch Ungarn —  und damit auch Westungarn —  unter B ela Kun anfangs 1919 eine 133tägige kommunistische Schreckensherr­schaft mitzumachen gehabt. Dieses System wurde erst durch das nationale Ungarn unter dem jetzigen Neichsverweser Adm iral von Horthy beseitigt. I n  Österreich jedoch war gerade zu dieser Zeit die kommunistische Gefahr besonders akut geworden.Eine umfassende Tätigkeit der „L iga  zum Schutze der In tegrität U ngarns" sollte dafür sorgen, die Bevölkerung gegen den Anschluß an Österreich einzustellen. Die Grenze gegen Österreich war hermetisch abgeschlossen worden. Die deutschen Führer hatte man eingesperrt und eine strenge Brief- und Zeitungszensur eingeführt, außerdem noch das Standrecht verhängt.Alle Einsprachen der österreichischen Regierung blieben erfolglos. Erst am 6. August 1921 trat in Ödenburg eine interalliierte Generalkommission zusammen, die die Über­gabe des Burgenlandes für den 28. August festsetzte. Der Tag brachte jedoch eine schwere Enttäuschung. Die einmar­schierende österreichische Gendarmerie stieß auf bewaffneten Widerstand überlegener Kräfte. Nach zahlreichen Gefechten mit ungarischen Freischärlern —  wir haben hierüber in den Heften 10 und 11 berichtet —  wurde die österreichische G en ­darmerie wieder an die alte Grenze zurückgenommen.Die italienische Regierung übernahm nun die Verm itt­lung und nach einem einen vollen M onat währenden diplo­matischen Notenwechsel gab die Botschafterkonferenz Öster­reich den R a t, mit Ungarn einen „Ausgleich" zu suchen. Der Vermittler Ita lie n s  brachte in Venedig eine Konferenz zustande, wo am 13. Oktober 1921 das sogenannte „V en e­diger Protokoll" perfekt wurde. Ungarn ging darin die V er­pflichtung ein, die bewaffneten Abteilungen aus dem Bur- genland abzuberufcn, worauf das gesamte Gebiet von Deutschösterreich in Besitz genommen werden sollte.Im  „Venediger Protokoll" wurde aber, entgegen den a u s­drücklichen Bestimmungen des Friedensvertrages, eine „Volksabstimmung" für Ödenburg und Umgebung sestge- legt. Deutschösterrelch mußte diese Vertragsänderung auf
!s ^ v r U e ln L tr v m s r N s , k a U Io a p p a r r N s , I l l a v l s r si c a i r i .  p u « k i i > i 6 c i rLalrburg, Qskrsicisgcirrs 13I s i l r o k l u n g  12 / Z o n a l e !  « K a t a l o g e  g r a t i s !

Ehrenmal für die bei der Landnahme des Burgenlandes und später im Dienste gefallenen Gendarmeriebeamten des burgen-- ländischen Landesgendarmeriekommandos in Eisenstadt.
sich nehmen. Die Durchführung der Ödenburger Abstim­mung, die am 14. Dezember 1921 stattfand, war kontrollos den magyarischen Behörden überlassen worden, so daß es nicht wunder nehmen konnte, daß das Ergebnis ein für Ungarn günstiges w ar. 65A> Stim m en für Ungarn hat die ungarische Abstimmungskommission festgestellt. Den A u s ­schlag für dieses Ergebnis hat das vollkommen unter magya­rischem Einfluß stehende Ödenburg gegeben. Dort, wo die ungarische Beeinflussung nicht so fühlbar war, in den Land­gemeinden, haben 63A> für Deutschösterreich gestimmt. E in ­zelne Orte haben sogar ein 90A>iges Ergebnis für Deutsch­österreich aufzuweisen gehabt.Trotz dieser Tatsachen ist Deutschösterreich gezwungen worden, die Abstimmung a ls gültig anzuerkennen und am 1. Jä n n e r 1922 Ödenburg mit Umgebung an Ungarn zu übergeben.Die Besitznahme des Vurgenlandes, die im Zusammen­hang damit stattgefundenen Kämpfe und schließlich der bedauerliche Verlust Ödenburgs erinnern an die Zeit, in der das deutsche Volk wehrlos war und jeden A n g riff und jeden Beschluß der anderen Seite ruhig hinnehmeu mußte und auch hingeuommen hat.Hätten die beiden deutschen Staaten, das Deutsche Reich und Österreich, den damaligen Gegnern mehr Nackensteife gezeigt, wären ihre Kräfte nicht durch den Kampf im I n ­nern gebunden gewesen, dann hätte manches Mißgeschick dem deutschen Volk erspart werden können. D as deutsche Volk hat erst nach langen Jahren der Irrungen sein Selbst­bewußtsein wieder gefunden, und fast täglich erweist es sich jetzt, daß die anderen nunmehr auch dem deutschen Volk gegenüber Rücksicht zu üben gelernt haben.



Seite 6 Ein verwegener GewalttäterEnde Oktober l. I .  wurde der kleine Weiler Th. in S a lz ­burg-Land zum Schauplatz eines Waffengebrauches, dessen Ursache nicht alltäglich ist. Folgende Zeilen sollen den Was- sengebrauch der Gendarmerie und seine Begleitumstände in Kürze schildern.Dem Gendarmerieposten S .  wurde in den späten Abend­stunden des 31. Oktober l. I .  die Anzeige erstattet, daß der Hilfsarbeiter W . aus Th. —  einem kleinen Weiler, der an den O rt S .  anschließt —  in der Wohnung seiner Eltern in angeblich betrunkenem Zustande randaliere und sich an sei­nen E ltern  bereits tätlich vergriffen habe. E ine zum T at­orte nach Th. entsandte Patrouille in der Stärke von zwei Gendarmen traf den W . zwar nicht mehr in seinem Eltern­hause an, konnte jedoch seststellen, daß er seinen Vater miß­handelt und im Gesichte verletzt sowie seine M utter schwer bedroht habe, um von ihr zum weiteren Alkoholgenuß Geld zu erhalten.Die Verfolgung des W . wurde von der Patrouille sofort ausgenommen. W . wurde auch in unmittelbarer Nähe sei­nes Elternhauses angetrossen. Aus einen an ihn gerichte­ten A n ru f bewarf er die Patrouille mit Straßensteinen und einem Holzscheit, woraus er in der Dunkelheit verschwand. Von der Schußwaffe konnte die Patrouille wegen Gefähr­dung Nichtbeteiligter keinen Gebrauch machen.I n  der richtigen Annahme, daß W. neuerlich in sein Elternhaus gehen werde, begab sich die Patrouille abermals dorthin. Kaum hatte der Patrouillenkommandant das H aus­tor des W.-Anwesens geöffnet, feuerte auch schon W ., der sich im Vorhause befand, eine Reihe von Pistolenschüssen gegen ihn ab. Rayonsinspektor Sch. erwiderte sofort das Feuer und traf W . trotz der herrschenden Finsternis, wie

Grauenhafte Ermordung des Pfarrers von Pöchlarn: Der im weitesten Umkreis beliebte 41jahrige Stadtpfarrer von Pöchlarn Johann W i s m ü l l e r  und seine Schwester, die ihm die W irt­schaft führte, sind in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember er­mordet worden. S ie  wurden in einer Blutlache liegend, mit furchtbaren Verletzungen aufgefunden. — Gendarmen im Pfarr- hofe an der Tatstelle.Photo: Schostal, Wien.

nachträglich sestgestellt werden konnte, am rechten Ober­schenkel. Von der Patrouille wurde durch die Schüsse des W. niemand verletzt. D a unter diesen Umständen ein Eindrin­gen in das Haus nicht vollen Erfolg versprach, übernahm ein Gendarmeriebeamter die Überwachung des Objektes, während der zweite Beamte den Posten alarmierte. Unter­dessen war W ., begünstigt durch die Finsternis, die Bauart des Objektes und die Geländebeschaffenheit, neuerdings aus dem Elternhause entwichen. I n  guter Deckung erwartete er neben der Straße die anrückende Gendarmeriepatrouille, gegen deren Spitze er aus kurze Distanz das Feuer aus sei­ner Pistole erössnete. E r verschwand rasch, a ls die P a ­trouille einige Schüsse gegen ihn abgab.Nun setzte eine eifrige Verfolgung des Verbrechers ein. Streispatrouillen durchsuchten Th. und die ganze Um ­gebung. Gleichzeitig wurde das Elternhaus des W. und ein zweites Objekt, in dem sich W . ebenfalls kurze Zeit aufge­halten hatte, bewacht; W. kehrte jedoch nicht mehr dorthin zurück.I n  den Morgenstunden des 1. November l. I .  wurden mehrere Objekte des Weilers Th. einer genauesten Durch­suchung unterzogen. A ls  die Patrouille H.— Sch. mit einer Leiter den Heuboden eines Anwesens erstiegen hatte, emp­fing sie W ., der dort im Heu versteckt lag, mit Pistolen- seuer, wobei der Gendarmeriebeamte H ., obwohl er mit an­schlagbereitem Stutzen vorging und auch sofort nach Ansich­tigwerden des Verbrechers auf diesen schoß, durch einen Steckschuß im Halse schwer verletzt wurde. Neuerdings ge­lang es W ., in einen nahegelegenen Wald zu flüchten. Seine Spuren im Neuschnee führten zu einem frei auf einer B erg­wiese stehenden Heustadel, der nun umzingelt wurde. Noch­mals erössnete W. gegen die verteilt in der Richtung Heu­stadel vorgehenden Patrouillen das Feuer aus seiner P i ­stole, woraus der Stadel beschossen wurde.Mittlerweile war auch der Abteilungskommandant am Tatorte eingetrossen. Unter seiner zielbewußten Führung wurde der Ring um den Stadel systematisch immer enger geschlossen. Eine Patrouille drang unter dem Feuerschutze der anderen bis zum Stadel vor. Nach Entfernen von B ret­tern der Stadelwand wurde der Täter, der sich bis zum Hals in das Heu eingegraben hatte, mit durchschossener Schläfe tot ausgesunden. Er hatte sich durcheinen Schuß aus seiner Pistole entleibt. Seine Pistole war noch mit vier scharfen Patronen geladen und in seiner Rocktasche fand man weitere 20 scharfe Patronen. Der gerichtsärztliche Ob­duktionsbefund stellte am Leichnam des W . insgesamt sieben Schußverletzungen, davon zwei unbedingt tödliche, fest. Trotz dieser vielen Verletzungen hatte sich W ., als es für ihn kein Entrinnen mehr gab, selbst gerichtet.Den an der Aktion beteiligten braven Exekutionsorganen war es zwar trotz Einsatz ihres Lebens nicht möglich, den Verbrecher lebend auszugreifen, sie haben jedoch ihre Pflicht bis zum äußersten erfüllt.Rasche Wärmemit „Kronprinz"°Petrolgasmaschine; brennt mit blauen Gasstichflammen, rauch- und geruchlos, transportabel, heizt, kocht, bratet, backt. Von 817.— an. Besuchen Sie meine Filiale: Wien, 9. Bez., Alserstraße 32. .Verlangen Sie Preis- und Refe­renzenkatalog von den „Kronprinz"°Werken A. E. Kimpink, Guntramsdorf bei Wien.



Seite 7Erlaubte SelbsthilfeV o n  Gendarincric-Stabsrittmeifter D r . Hans F ü r  bock, InnsbruckSchon im Anfänge möchte ich bemerken, daß das Wort „Selbsthilfe" nicht etwa als streng umrissener juristischer B egriff zu verstehen ist. M ir  schwebt bei den folgenden Ausführungen vor, praktisch häufiger vorkommende Fälle zu sammeln, in denen jemand e i g e n m ä c h t i g  —  ohne sich einer staatlichen Hilfe bedienen zu müssen —  ein Recht durchsetzen oder sich in einem Rechte schützen kann, ohne deshalb strafbar zu werden. „Selbsthilfe" ist daher in den nachstehenden Ausführungen im w e i t e s t e n  S i n n e  zu verstehen.8 19 A . B . G . B . lautet: „Jedem , der sich in seinem Rechte gekränkt zu sein erachtet, steht es frei, seine B e­schwerde vor der durch die Gesetze bestimmten Behörde an­zubringen. Wer sich aber mit Hintansetzung derselben der eigenmächtigen Hilfe bedient oder, wer die Grenzen der Notwehr überschreitet, ist dafür verantwortlich."M it diesen Worten ist eine der Hauptgrundlagen unseres Rechtes sestgelegt: Grundsätzlich darf sich niemand eigen­mächtig Recht verschaffen. E s gibt kein Faustrecht mehr. Jeder der glaubt, daß er in einem seiner Rechte verletzt wurde, hat sich in erster Linie an die zuständige Behörde mit der Bitte um Schutz zu wenden.Wenn ich zum Beispiel glaube, bestohlen oder betrogen worden zu sein, darf ich mich nicht selbst an dem mutmaß­lichen Täter rächen oder schadlos halten, sondern ich habe mich hiezu der Hilfe des Gerichtes zu bedienen.Von diesem grundsätzlichen Verbote der Selbsthilfe ge­stattet jedoch schon Z 19 A . B . G . B . eine Ausnahme: bei Notwehr.W ann Notwehr vorliegt, sagt Z 2, m. g. S t . G .:  „G e ­rechte Notwehr ist aber nur dann anzunehmen, wenn sich aus der Beschaffenheit der Personen, der Zeit, des Ortes, der A rt des Angriffes oder aus anderen Umständen mit Grund schließen läßt, daß sich der Täter nur der notwen­digen Verteidigung bedient habe, um einen rechtswidrigen A n griff aus Leben, Freiheit oder Vermögen von sich oder anderen abzuwehren; oder daß er nur aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken die Grenzen einer solchen Verteidi­gung überschritten habe. —  Eine solche Überschreitung kann jedoch nach Beschaffenheit der Umstände als eine strafbare Handlung aus Fahrlässigkeit nach Maßgabe der Bestimmun­gen des zweiten Teiles dieses Strafgesetzes geahndet wer­den (Z 335 und 431)."M it dieser Bestimmung über Notwehr ist bereits ein wesentliches Recht zur Eigenmacht innerhalb der notwen­digen Grenzen erlaubt. Sow ohl aus 8 2, Punkt g. S t .  G ., als auch aus Z 19 A . B . G . B . ist jedoch zu entnehmen, daß ich bei der Notwehr m a ß h a l t e n  muß. Überschreite ich das notwendige Maß der Abwehr, so werde ich sowohl strafrechtlich verantwortlich, als auch zivilrechtlich haftbar gemacht.Uber den B egriff der Notwehr ist bereits in Heft N r. 10 (3. Jahrgang) der „Gendarmerie-Rundschau" eine vorzüg­liche Abhandlung von D r. Hans K r e h a n  erschienen, so daß ich mir ein näheres Eingehen aus diesen Begriff ersparen kann.Zur Putativnotwehr möchte ich aber erwähnen, daß sie, wenn sie durch ein Verschulden des Beschädigten veranlaßt wurde, nicht nur von der Strafe , sondern auch von der Ersatzpslicht befreit. Putativnotwehr liegt zum Beispiel vor, wenn mich jemand im Dunklen mit einer ungefährlichen

Kinderpistole schreckt und ich verletze ihn, weil ich mich von ihm bedroht glaube.Ebenso befreit vom Ersätze die entschuldbare irrtümliche Annahme eines Selbsthilserechtes.Von einer Selbsthilfe spricht auch Z 344 A . B . G . B ., der lautet: „Z u  den Rechten des Besitzes gehört auch das Recht, sich in seinem Besitze zu schützen, und in dem Falle, daß die richterliche Hilfe zu spät kommen würde, Gewalt mit angemessener Gew alt abzutreiben. (8 19.) Übrigens hat die politische Behörde für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe, so wie das Strafgericht für die Bestrafung öffentlicher G e ­walttätigkeiten zu sorgen." — M it  diesen Worten ist neuer­lich zum Ausdrucke gebracht, daß grundsätzlich die Behörden zum Schutze der Staatsbürger berufen sind und diesen8pkriali8i in Lki-g-^agü-.ü/loioi'i-aü- 8o!iu!ien unä 8tief6lnMen. 6. »erirkt > *>  V  I  ^  W inam U til,» . 28vllelisb äeiv — l'sl. ü 33-2-76l l o p s r s t u r o n  w erden sn g e n o m m e n
eine Selbsthilfe gegen Besitzverletzungcn (Notwehr) nur er­laubt ist, falls die richterliche Hilfe zu spät käme.Hiezu ist aber zu bemerken, daß der Selbstschutz niemals zum selbständigen Angriff werden darf. Auch dem Dieb gewährt zum Beispiel das Gesetz —  sobald sein Besitz ein ruhiger geworden ist —  das Selbstverteidigungsrecht. Wenn ich daher heute erfahre, daß mein Fahrrad, das mir vor einem halben Jahre gestohlen wurde, angeblich der R  hat, so darf ich nicht einfach in die Wohnung des Ä  eindringen und mir das Rad gewaltsam zurücknehmen. Ich würde mich bei einer solchen Handlung der Gefahr aussetzen, daß sich der Dieb gegen meinen A ngriff schützt und mich sogar ver­letzt —  ohne daß er dieserwegen strafbar wäre; denn auch der Dieb ist (unredlicher) Besitzer der gestohlenen Sache und in diesem Besitze geschützt. A ls  Besitzer wird angesehen, wer

Das unter dem Chefarzt der österreichischen Bundesgendarmerie Hofrat D r. G r ö t z i n g e r  mustergültig eingerichtete ärztliche Ambulatorium beim Landesgendarmeriekommando für Nieder­österreich in Wien III .Photo: Revierinspektor Hattinger.



Seite 8 äs-erialist
M ^ A M e / rkitte verlsngen b!e ?rei5lt5ten>Nlller-IpM. iMümIi, NekMMMeine Sache mit dem Willen sie als die Seine zu behalten, in seiner Macht oder seinem Gewahrsam hat.Aber auch der bloße Inhaber einer Sache (wer eine solche in seiner Macht oder Gewahrsam o h n e  Besitzwillen hat, zum Beispiel der Klciderverwahrer im Theater) kann sich nach 8 19 A . B . G . B . in seiner Innehabung schützen. Auch der Besitzer der Sache darf daher diese ihrem Inhaber nicht mit Gewalt abnehmen. (Zum Beispiel der Kleiderverwahrer weigert sich, mir meinen M antel hcrauszugeben, weil er glaubt, er gehöre nicht mir.) Gegen einen unselbständigen Inhaber, den sogenannten Besitzdiener, der den Gewahrsam unter der Aufsicht des Besitzers ausübt, ist jedoch Selbsthilfe statthaft. Unselbständig ist zum Beispiel die Inhabung des Gastes am Besteck und des Gehilfen am Werkzeug. Wenn

der Gastwirt bemerken würde, daß ein Gast einen Silbcr- lösfel zu sich steckt, könnte jener sich gegen diesen Diebstahl selbstverständlich wehren. Zur Selbsthilfe nach Z 344 A . B . G . B . ist ferner auch der Rechtsbesitzer (Fruchtnießer, M ie ­ter, Pächter, Entlehner usw.) berechtigt —  auch gegenüber dem Inhaber oder Besitzer der belasteten Sache. Wenn mir zum Beispiel ein Wegerecht über fremden Grund zusteht und mir der Besitzer des belasteten Grundes durch eine Absperrung das Gehen über seinen Grund verwehren wollte, so wäre ich berechtigt, dieses Hindernis auch ge­waltsam zu beseitigen. Im m er ist in den angeführten F ä l­len jedoch zu beachten, daß nur angemessene Gewalt ange­wendet werden darf und auch diese nur, wenn die richter­liche Gewalt zu spät käme.Die gegen die Vorschriften des A . B . G . B . durchgeführte Störung des ruhigen Besitzes von Grund und Boden oder darauf sich beziehender Rechte eines anderen kann unter Umständen das Verbrechen des Hausfriedensbruches (Z 83 S t .  G .) oder ein anderes strafbares Delikt begründen.Nach Z 422 A . B . G . B . ist jeder Grundeigentümer be­rechtigt, die W urzeln eines fremden Baumes aus seinem Boden zu reißen und die über seinem Luftraum hängen-^  M» E l i  cisr XoGsn mit clsn groksn VorlAIsn2-/!iocksr k sirib o b rsri uricl borisriPi-äri8ion8^6i-l(8lä1l6n u. kiiöüöi-öik s t r i s k s :  ^/isn, III. ksr., kcincistrciOs blouptLtroks 109,Is l. >1-11-4-22, >1-12-304 » Lcilrkorg — Qrcir — Xlogsnsurf

den Äste abzuschneiden oder sonst zu benützen. Dieses Recht unterliegt aber Beschränkungen, zum Beispiel nach dem Forstgesetze.E in  weiteres Selbsthilferecht beinhaltet Z 1321 A . V . G . B .:  „W er auf seinem Grund und Boden fremdes Vieh antrifft, ist deswegen noch nicht berechtigt, es zu töten. Er kann es durch anpassende Gew alt verjagen; oder, wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der Privatpfän­dung über so viele Stücke Viehes ausübcn, als zu seiner Entschädigung hinreicht. Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem Eigentümer absurden, oder seine Klage vor den Richter bringen; widrigenfalls aber das gepfändete Vieh zurückstellen."8 1322 A . B . G . B . sagt dann weiter: „ D a s  gepfändete Vieh muß auch zurückgestellt werden, wenn der Eigentümer eine angemessene Sicherheit leistet."Bestimmungen in anderen Gesetzen enthalten dann noch über das dl. B . G . B . hinausaehende Rechte. S o  das Forst­gesetz vom 3. Dezember 1852, R . G . B l. N r. 250. Z 63 die­ses Gesetzes lautet: „W ird Vieh unberechtigterweise in fremde Wälder getrieben oder aus Unachtsamkeit dahin ge­lassen, so ist der Waldeigentümer oder dessen Stellvertreter (das Forstpersonal) in der Regel (Z 65) zwar nicht berech­tigt, es zu töten, er kann es aber durch anpassende Gewalt verjagen, oder, wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der Privatpfändung über so viele Stücke Viehes aus­üben, als zu seiner Entschädigung hinreicht. Der dem Vieh etwa beigegebene Hirte kann verhalten werden, dasselbe ohne Verzug wegzubringen."Uber die Verständigung des Geschädigten mit dem Eigen­tümer des gepfändeten Viehs enthält dann Z 64 Forstgesetz ziemlich die gleichen Bestimmungen wie 8 1821 A . B . G . V .Z 65 Forstgesetz besagt dann weiter: „K an n  die P fä n ­dung von Ziegen, Schafen, Schweinen und Federvieh nicht geschehen, so ist es gestattet, dieselben zu erschießen, worauf bei der Bestrafung der Frevler angemessene Rücksicht zu nehmen kommt. D as getötete Vieh ist an O rt und Stelle für den Eigentümer desselben zurückzulassen."Dieses Recht zur T ö t u n g  von Ziegen, Schafen, Schwei­nen und Federvieh gilt jedoch nicht allgemein —  wenn es auf fremdem Grund und Boden a n g e t r o f f e n  wird —  sondern nur, wenn es in fremde W ä l d e r  getrieben oder aus Unachtsamkeit dahingelassen wird.Z 66 Forstgesetz führt hiezu noch aus: „W enn nachweis­lich das Vieh nur durch Bergung in einem benachbarten Walde drohender Gefahr entzogen werden konnte (Schnce- flucht, Bergung bei heftigen Gewittern, Hagelschlag usw.), so ist der vollführtc Vieheintricb nicht strafbar. Hiebei ver­ursachte Beschädigungen sind jedoch zu vergüten." (Not­stand.)Hinsichtlich Beschädigung des Feldgutes durch Tiere ent­halten das Feldschutzgesetz vom 30. Jän n er 1860, R . G . B l. N r. 28 (8 18 bis 20) und die einzelnen Feldschutzgesetze der Länder (Tirol Z 25, Steiermark Z 25, Vorarlberg 8 26 usw.) ähnliche Bestimmungen. Doch enthält das Gesetz vom 30. Jän ner 1860, R . G . B l . N r. 28 keine Bestimmungen über das Recht zur Tötung von schadenstiftendem Vieh. 8 25 des Tiroler Feldschutzgesetzes schränkt dieses Recht auf die Tötung von Federvieh durch den Feldhüter ein.Ich möchte noch anfügen, daß auch die Tötung in frem­dem Jagdrevier herumlaufender Hunde gestattet ist, doch müssen solche geschont werden, die bei einer Jagd  des Nach­barn dessen Wild in fremdes Revier verfolgen. Ebenso können Katzen, die im Walde oder auf fremdem Felde jagend getroffen werden, als Raubtiere vom Iagdberechtigten ge­tötet werden. Hinsichtlich der Vertilgung von Raub- und schädlichen Tieren bestehen in den Jagdgesetzen der Länder



Seite 8Vorsicht bei Bahnübersetzungen!Anl 19. Oktober 1936, vormittags, ereignete sich in Dürnkrut, Niederösterreich, bei der Kreuzung der Nordbahnstrecke mit der Bezirks- straße ein Verkehrsunfall durch den Zusammenstoß einer Verschubgarnitur mit einem Lastkraftwagen.Zur genannten Zeit passierte ein vom Ehauffeur Schenkermeier gelenktes Lastauto des Brauhauses Schwechat bei offenem Bahn­schranken die Bahnübersetzung. Gleichzeitig kam eine Verschublokomotive mit sechs Güterwagen angefahren. Das Lastauto wurde er­faßt und zirka 35 Meter mitgeschleift. Die Karosserie des Lastkraftwagens wurde durch den Anprall abgerissen und samt der Bier- ladung zur Seite geschleudert. Außer dem Ehauffeur, der nur leicht verletzt wurde, war niemand gefährdet. Der verursachte Sachschaden ist beträchtlich. Gegen die Schuldtragenden wurde von der Gendarmerie die Amtshandlung eingeleitet.

Ein anderer Unfall:Der Schloßbesitzer Adolf Czeicke aus Kalsdorf bei I lz  (Steiermark) fuhr am 1. November 1936 gegen 13,30 Uhr mit seinem Personen­auto auf der Grazerstraße in Eleisdorf, Richtung gegen Graz. A ls  er zur Bahnübersetzung der Lokalbahn Gleisdorf—Weiz kam, be­merkte er im letzten Moment das Herannahen eines Motortriebwagens. Ezeicke bremste sofort ab und lenkte sein Auto nach links, stieß aber dennoch mit dem Motortriebwagen zusammen. Der Anprall war sehr heftig, das Auto wurde zur Seite geschleudert. Es wurde schwer beschädigt und mußte abgeschleppt werden. Beim Triebwagen wurde die Bordwand beschädigt. Personen wurdennicht verletzt, obwohl der Triebwagen voll besetzt war.Unser B ild zeigt die Bahnübersetzung und das Personenauto des Ezeicke unmittelbar nach dem Zusammenstoß. — An dieser Bahnübersetzung, die unbewacht ist, kommen sehr häufig Zusam­menstöße mit dem Triebwagen der Lokalbahn vor. Alle diese Unfälle waren stets auf die Unachtsamkeit der Kraftwagenlenker zurück- zuführen.Photo: P atrl. Eder.

verschiedene Vorschriften. Bären, Wölfe, Luchse, Wildkatzen und Wildschweine dürfen überall gefangen oder erlegt wer­den. Im  Burgenlande dürfen zum Beispiel auch Füchse, Dachse, Steinmarder, Kaninchen, Hamster von Besitzern auf ihrem eigenen Gebiete wann immer vertilgt werden. I n  Niederösterreich, Steiermark, Vorarlberg und anderen Län­dern darf dies wieder nur der Iagdberechtigte tun.Auch den Fischereiberechtigten ist durch verschiedene B e­stimmungen in den einzelnen Fischereigesetzen der Länder gestattet, Tiere, die dem Fischstande in erheblicher Weise

schädlich sind, in ihren Fischwässern oder unmittelbar daran zu jeder Zeit und auf beliebige A rt, jedoch ohne Airwendung von Schiehwaffen oder Giftstoffen zu töten oder zu fangen. Die Tiere müssen aber zur Verfügung des Iagdberechtigten gehalten werden.Ein  näheres Eingehen auf die Einzelheiten dieser Rechte der Jagd - und Fischereiberechtigten unterlasse ich mit A b ­sicht, da dies über den Rahmen der gestellten Aufgabe hin­ausgehen würde.Eigenmächtige Hilfe ist mir auch in jenen Füllen erlaubt,



Seite 10in denen eine unter anderen Umständen als verboten oder strafbar erklärte Tat durch Notstand (8 2, III. g. S t . G . spricht von „unwiderstehlichem Zwang") oder deswegen entschuldigt wird, weil sie vom Gesetze geboten oder erlaubt ist.Unter Notstand wird ein Zustand der Gefahr verstanden, aus dem der Bedrohte sich nur durch Schädigung eines Dritten retten kann. Notstandsfälle wären zum Beispiel ge­geben: bei A n griff eines Tieres; bei Elementarereignissen (Überschwemmung, Feuersbrunst). Auch in dem Falle läge Notstand vor, wenn ich mich Am Hochgebirge verirrt habe und nun, um mich vor Erfrierung oder Verhungern zu bewahren, eine Schutzhütte aufbreche. Auch das Nieder­reißen einer fremden M auer zwecks Erstickung oder Ver­hütung der Ausbreitung eines Feuers wäre eine Notstands­handlung. I n  manchen Feuerpolizeiordnungen ist diese Handlung sogar ausdrücklich als vom Gesetze erlaubt aus­genommen.§ 1306 a, A . B . G . B . sagt über den Notstand: „W enn jemand im Notstände einen Schaden verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von sich oder anderen abzu­wenden, hat der Richter unter der Erwägung, ob der B e­schädigte die Abwehr aus Rücksicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermögens des Beschädigers und des Beschädigten zu erkennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu er­setzen ist."I n  Notwehr oder Notstand kann ich auch im Interesse eines Dritten tätig werden. (Notwehrhilfe und Nothilfe.) Notwehrhilfe läge zum Beispiel vor, wenn ich einer Person zu Hilfe käme, die von einem Räuber bedroht wird. Not­hilfe, zum Beispiel wenn ich einen S tie r töte, der jeman­den anfällt.Sich gegen den A n griff von Personen oder Sachen zu wehren, ist das Recht des Angegriffenen. Kein Recht be­steht aber, sich aus einer Notlage auf Kosten eines Unbe­teiligten zu befreien. E s gibt kein N o t r c c h t .  Vor allem nicht gegenüber der Person des andern, aber auch nicht gegenüber seinem Vermögen. Wenn auch immerhin gegen­über der Notstandshandlung die Notwehr unter Umständen ausgeschlossen ist, dürfen wir die Notstandshandlung dennoch nicht als Ausübung eines Rechtes ansehcn. Der Hungrige zum Beispiel hat also kein Recht zu stehlen.Fälle eigenmächtiger Hilfe im weiteren Sin ne sind auch die Züchtigungsrechte der Eltern, Vormünder, Lehrer, ge­werblichen Meister und Dienstgeber. E in  Recht zur k ö r ­p e r l i c h e n  Züchtigung haben jedoch nur mehr Eltern und Vormünder. Überschreitung dieser körperlichen Züchtigungs­gewalt macht strafrechtlich verantwortlich (8 413 kk. S t . G.). B ei Lehrern, gewerblichen Meistern und Dienstgebern ist das Züchtigungsrecht im wesentlichen nur auf Rügen, allen­falls auch auf gewisse geringe Einschränkungen der B e­wegungsfreiheit vermindert worden.Auch nach 8 93 S t .  G . ist eine A rt Selbsthilfe erlaubt. Eltern, Vormünder, Erzieher, Lehrer, Dienstgebcr usw., kurz alle Personen, denen Uber andere auf Grund von G e­setzen eine Gewalt zusteht, können die unter dieser Gewalt Stehenden am Gebrauche ihrer persönlichen Freiheit —  aus disziplinären Gründen —  hindern, ohne sich dadurch straf­bar zu machen.Ebenso ist nach 8 93 S t . G . jedermann berechtigt, einen Verbrecher, schädlichen oder gefährlichen Menschen vorüber­gehend einzusperren oder am Gebrauche seiner Freiheit sonstwie zu behindern. D er Anhalter ist aber verpflichtet, sofort die Obrigkeit von dieser geschehenen Einschränkung der persönlichen Freiheit zu unterrichten.
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Seite 11Schließlich ist auch die mit B . G . B l . Nr. n/214 vom 17. August 1934 verfügte Ergänzung des § 496 S t . G . nichts anderes als erlaubte Selbsthilfe. Diese Ergänzung lautet: „W er sich nur durch gerechtfertigte Entrüstung über ein unmittelbar vorausgcgangcncs Verhalten eines anderen dazu hinrcißcn läßt, ihn in einer den Umständen nach ent­schuldbaren Weise zu beschimpfen, zu mißhandeln oder mit Mißhandlungen zu bedrohen, wird nicht bestraft."'Zum Schlüsse möchte ich auch noch einige der wichtigsten gesetzlichen Pfand- und Zurückbehaltüngsrechte (Retentions­rechte) erwähnen.§ 471 A . B . G . B . sagt: „W er zur Herausgabe einer Sache verpflichtet ist, kann sic zur Sicherung seiner fälligen F or­derungen wegen des für die Sache gemachten Aufwandes oder des durch die Sache ihm verursachten Schadens mit der Wirkung zurückbchaltcn, daß er zur Herausgabe nur gegen die Zug um Zug zu bewirkende Gegenleistung verurteilt werden kann. Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes kann durch Sicherheitsleistung abgewendet werden; Sicher­heitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen." Wenn ich daher für einen anderen eine Sache, zum Beispiel ein Tier, verwahrt habe, so brauche ich diese Sache erst herausgeben, bis mir der gemachte Aufwand ersetzt wurde.Außer nach § 471 A . B . G . B . gibt es noch andere Zurück­behaltüngsrechte auf Grund besonderer gesetzlicher Bestim­mungen. S o  auf Grund des § 450 A . B . G . B . Dieser Paragraph schafft die Möglichkeit der Einräumung gesetz­licher Pfandrechte, zu deren Sicherstellung dann ein Zurück­behaltungsrecht ausgeübt werden kann. Einige praktisch wichtigere Fälle seien im nachstehenden angeführt.
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Esscd LU ssts ilsn  in 6532 unci bin?Nach 8 1101 A . B . G . B . das gesetzliche Pfandrecht des Bcstandgebcrs. Nach diesem Paragraphen hat der Vermieter einer unbeweglichen Sache zur Sicherstellung des Bestand- zinscs ein gesetzliches Pfandrecht an den cingcbrachten, dem Mieter oder seinen mit ihm in gemeinschaftlichem Haus­halte lebenden Familienmitgliedern gehörigen Einrich­tungsstücken und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzogen sind. Zur Sicherstellung dieses Pfandrechtes kann der Vermieter die angeführten Sachen a u f  e i g e n e  G e ­f a h r  zurückbchaltcn, w e n n  der M ieter auszieht oder Sachen verschleppt werden, ohne daß der Zins entrichtet oder sichergestellt ist. Binnen drei Tagen muß jedoch der Vermieter, der vom Zurückbehaltüngsrechte Gebrauch macht, um die pfandweise Beschreibung ansuchen oder die Sachen Herausgebern Gleiche Rechte stehen auch dem Verpächter eines Grundstückes an dem auf dem Pachtgute vorhandenenNotlandung eines tschechische« MilitärflugzeugesAm  17. November 1836, um 11,30 Uhr, ist im Gemeindegebiet Ringelsdorf, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich, der tschechoslowa­kische Militärdovveldecker -X? 32-78 notgelandet. Das Flugzeug war von dem Flugschüler W i l l a r  1 s der tschechoslowakischen Militärfliegerschule Proßnitz gelenkt worden, der im Nebel die Orientiernug verloren hatte und sich nach langem Umherirren zueiner Notlandung entschließen mußte.  ̂ .Bei der Notlandung iiberschlug sich das Flugzeug und wurde startunfähig. Der Flugschüler W i l l a r 1 s wurde leicht verletzt; er konnte sich nach kurzer Bewußtlosigkeit aus der Umgürtelung selbst befreien und nach Labung und längerem Schlaf auf dem Gendar-merievosten in Hohenau wieder vollständig erholen. .  ̂ . .Das Flugzeug wurde über Auftrag des Kommandos der Luftstreitkräfte Österreichs demontiert und im Einvernehmen mit dem Militärattache der tschechoslowakischen Gesandtschaft in Wien, Oberstleutnant K u e e  r a , am nächsten Tage über dre Grenze gebracht. Die Notlandung des tschechischen Militärflugzeuges erregte in der ganzen Gegend größeres Aufsehen. Zur Besichtigung des Flu g­zeuges strömten einige tausend Bewohner von Hohenau und Umgebung herbei. Das Flugzeug wurde ständig von Gendarmerie be­wacht, die auch alle in einem solchen Falle vorgeschrtebenen Meldungen an verschiedene Behörden, Ämter und Dienststellen erstattete.



Seite 12Vieh und den Wirtschaftsgeräten sowie den aus den Grund­stücken noch befindlichen Früchten zu. Ebenso kommt dem Unterbestandgeber das gesetzliche Pfandrecht und damit auch das Zurückbehaltungsrecht gegen den Afterbestand­nehmer (Untermieter) zu.Nach A rt. 374 Handelsgesetzbuch ist dem Kommissionär (wer gewerbsmäßig in eigenem Namen für Rechnung eines A u f­traggebers Handelsgeschäfte abschließt) an dem Kommissions­gute, sofern er es noch in seinem Gewahrsam hat oder sonst, zum Beispiel mittels Lade- oder Lagerscheine darüber ver­fügen kann, ein Pfandrecht wegen der aus das G u t ver­wendeten Kosten, wegen der Provision, wegen der rücksicht­lich des Gutes gegebenen Vorschüsse und Darlehen, wegen der rücksichtlich desselben gezeichneten Wechsel oder in an­derer Weise eingegangenen Verbindlichkeiten sowie wegen aller Forderungen aus lausender Rechnung in Kommissions­geschäften eingeräumt. Ein ebensolches Pfandrecht hat nach A rt. 382 H. G . B . der Spediteur wegen der Fracht, der P ro ­vision, der Auslagen, Kosten und Verwendungen und wegen der dem Versender aus das G u t geleisteten Vorschüsse.Nach A rt. 409 H. G . B . genießt der Frachtführer (der gewerbsmäßig den Transport von Gütern zu Land oder aus Flüssen und Binnengewässern aussührt) wegen aller durch den Frachtvertrag begründeten Forderungen, ins­besondere der Fracht- und Liegegelder, sowie wegen der Zollgelder und anderer Auslagen ein Pfandrecht an dem Frachtgute.Ansonsten gibt es noch eine Menge gesetzlicher P fa n d ­rechte wegen verschiedener Steuern und Gebühren (zum Beispiel Realsteuer, Religionssondsbeiträge, Zündmittel­steuer, Vermögensübertragungsgebühr usw.).

Zwar kein gesetzliches Pfandrecht, aber ein Zurückbehal­tungsrecht hat nach A rt. 313 bis 316 H. G . B . der Kauf­mann wegen der fälligen Forderungen, die ihm gegen einen anderen Kaufmann aus den zwischen ihnen geschlossenen beiderseitigen Handelsgeschäften zustehen. 'Dieses Recht kann er an allen beweglichen Sachen und Wertpapieren des Schuldners ausüben, die mit dessen Willen aus Grund von Handelsgeschäften in seinen Besitz gekommen sind. Dieses Zurückbehaltungsrecht hat er jedoch nicht, wenn die Zurückbehaltung der Gegenstände der von dem Schuldner vor oder bei der Übergabe erteilten Vorschrift oder der von dem Gläubiger übernommenen Verpflichtung, in einer bestimmten Weise mit den Gegenständen zu verfahren, widerstreiten würde.Nach Z 19 Rechtsanwaltsordnung ist der Rechtsanwalt befugt, von den für seine Partei an ihn eingegangenen Barschaften die Summe seiner Auslagen und seines V er­dienstes, insoweit er durch erhaltene Vorschüsse nicht gedeckt ist», in Abzug zu bringen.Gastwirte, die Fremde beherbergen (Z 970 und 970 o A . B . G . B .) können zur Sicherung ihrer Forderungen aus der Beherbergung und Verpflegung sowie ihrer Auslagen für die Gäste die von diesen eingebrachten Sachen zurück­behalten. A ls  „eingebracht" gelten die Sachen, die dem Wirte oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von diesen angewiesenen oder hiezu bestimmten O rt gebracht sind.Dam it schließe ich meine Ausführungen, mit denen ich hoffe, nicht nur den Gendarmeriebeamten, die oft zur Intervention bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gerufen werden, sondern auch den übrigen Lesern einige nützliche Aufklärungen gegeben zu haben.

Bon -er kgl. ungarischen GendarmerieOben:Der Tisch des Gendarmen. Die Übersetzung der Anschrift auf der kleinen Flagge lautet: „Ich glaube an Ungarns Auferstehung!" Links: Patrouillengang im Winter.oswai.0 sicincir L co., wicn, i.1, le ie p k o n  U -2 V -8 O O  ^_________________ r  1 1 . 1 .  c  a _________________! W isn , V!>., lViariabilksi'Zti'alls 22
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Seite 13Der zweite Einmarsch der Gendarmerie in Westungarnim Jahre 1921Anmerkung der Redaktion: In  den Heften Nr. 10 und 11 wurde der erste Einmarsch der österreichischen Gendarmerie in das durch den Fricdcnsvcrtrag von St.-Gcrmain Österreich zugcsprochcnc Burgcnland (Wcstungarn) geschildert. Die Gendarmerie, die am 28. August 1021 von der nieder-österreichischen und steirischen Grenze in elf Kolonnen in Wcstungarn cinmarschicrt war, stieß auf bewaffneten Widerstand von ungarischen Freischärlern. Die damals nicht im geringsten kriegsmäßig ausgerüstete Gendarmerie tonnte, obwohl sic sich überall tapfer schlug, gegen den wohlbcwaffnctcn Gegner allein nichts ausrichtcn. Die Zuziehung von M ilitär war ja Österreich von der Entente untersagt worden. Nach zahlreichen Gefechten wurde die Gendarmerie schließlich wieder an die alte Grenze zurückgcnommcn. An den folgenden Kämpfen an der österreichisch-ungarischen Grenze, die bis zum Rückzug der ungarischen Freischärler am 4. No­vember 1021 währten, nahm nun neben der öster­reichischen Gendarmerie auch die österreichische Wehr­macht teil.Die Vorbereitungen für den neuerlichen Einmarsch in Westungarn, dem heutigen Burgenlande, begannen gleich nach der Verlautbarung des „Protokolls von Venedig". (Siehe Artikel „1ö Jahre Burgenland".)Die für die Besetzung des Burgenlandes bestimmte Gen­darmerie (über 2000 Mann) wurde in zwei Hauptgruppen geteilt: in die „Gendarmerie für den Feldpolizeidienst" (Kordongendarmerie) und in die „Gendarmerie für den Landdienst".Die „Gendarmerie für den Feldpolizeidienst" hatte die Ausgabe, dem von der alten österreichisch-ungarischen Grenze in das Burgenland einmarschierenden Pundesheer unmittel­bar zu folgen, im Rücken zu sichern, Verbindungsdienste zu leisten, Streifungen vorzunehmen und dergleichen. Die Kom­mandanten des Bundesheeres hatten außer ihrer m ilitäri­schen Besehlsgewalt auch noch die Befugnis der Verwal­tungsbehörden. Jedem Heeresgruppenkommando wurde ein politischer Beamter als Zivilkommissär zugeteilt, der als Dienstchef für die in seinem Bereiche befindliche „Gendar­merie für den Feldpolizeidienst" fungierte. Um einen mög­lichst innigen Kontakt zwischen Bundesheer und Gendar­merie zu erzielen, wurden vom provisorischen Landes­gendarmeriekommando die rangältesten Stabsoffiziere, die Oberinspektoren S c h i n d l e r  und N e k a r d a ,  als Ver­bindungsoffiziere zu den die Operationen leitenden Brigade- hommanden entsendet. Diese Verbindungsoffiziere waren befugt, erforderliche Weisungen unmittelbar zu treffen.Die in den alten Grenzabschnitten bereitgestellte „G en ­darmerie für den Landdienst" hatte erst nach dem Vormarsch des Bundesheeres und nach der Pazifizierung der einzelnen Landesteile die organisationsmäßig bestimmten Gendar­merieposten und -exposituren zu besetzen.D as Burgenland wurde in drei Vorrückungsräume ge­teilt, die durch die in westöstlicher Richtung verlausenden Vergzüge des Brentenkogels und des Brennberges einer­seits und durch die Ausläufer des Hutwischstockes und den
i r a o i o - i a u r c «OänLligsL vortsillioktsL louLetiL^Ltsm. llsi gcior Icksiosn kotsn srtxKtsn 3is clis LebäriLtsn Horo^pboo-^pporots 37 dsi k ci cl i vL p s r  iol i ;  t uncl stotirröcksrsUkrvs L c n n io v . IVivN, V II., k lvudsug. 2SIslsptioo 8-3Z-2-81 Osgröockst 1907

Geschriebenstein anderseits voneinander geschieden wurden.Am 13. November 1921 marschierten drei Heeresgruppen in den nördlichen Teil des Burgenlandes, und zwar in die Bezirke Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersdorf ein. Jeder Heeresgruppe waren 100 Gendarmen für den Feld^ polizeidienst beigegeben, die unter Kommando der Ober­inspektoren K e r n ,  N e u b a u e r  und D i  G a s p e r o  stan­den. Am 19. November war die Pazifizierung der genannten drei Bezirke beendet und nun besetzte die „Gendarmerie für den Landdienst" ihre Posten.Der Vormarsch in das mittlere und südliche Burgenland (Bezirke Oberpullendorf, Obcrwarth, Güssing und Ienners- dorf) begann am 2ö. November 1921 in je drei Kolonnen. M it jeder Kolonne marschierte eine Abteilung „Gendarmerie für den Feldpolizeidienst" unter dem Kommando der Ober­inspektoren N e u b a u e r ,  D v o r L a k ,  D i  G a s p e r o ,  K e r n ,  A l b e r t  und H a d r b o l e t z .  Die „Gendarmerie für den Landdienst" bezog in den genannten Bezirken am 28. und 29. November ihre Posten.Am 30. November 1921 war sonach der Sicherheitsdienst im ganzen Burgenlande von der Gendarmerie ausgenommen worden. A ls  kurz daraus der militärische Befehlshaber die Administration des besetzten Gebietes dem Landesverwalter übergab, konnte Anfang Dezember das Landesgendarmerie­kommando für das Burgenland den normalen Dienstbetrieb ausnehmen.Ilber die weitere Tätigkeit der Gendarmerie schreibt Hos- rat D r. Alfred R a u s n i t z ,  Landeshauptmann a. D .:„Anfangs gab es sehr viel Arbeit. Vor allem mußte die durch die Bandenherrschast ungemein erregte Bevölkerung beruhigt werden. Eine unglaublich große Anzahl von A n ­zeigen, die nicht selten aus persönliche Rachsucht zurück- zusühren waren, mußte aus ihre Stichhältigkeit geprüft wer­den. Hier galt es, Besonnenheit zu wahren und unter sehr schwierigen Verhältnissen, ohne die gewohnten Hilfsmittel, ohne Vorakte und Vormerkungen mit der die Gendarmerie seit jeher kennzeichnenden Objektivität vorzugehen. A ls ehe­maliger Landesches kann ich mit Stolz verkünden, daß es der burgenländischen Gendarmerie, den im Grenzdienste ge­stählten und mit Land und Leuten bekanntgewordenen Be­amten in überraschend kurzer Zeit gelang, das Zutrauen ihrer neuen Landsleute zu erwerben und hiedurch die not­wendigste Grundlage für das Wirken der österreichischen Verwaltung überhaupt zu schassen.Außer der organisationsgemäßen Dienstverrichtung be­faßte sich die Gendarmerie noch mit einer anderen Arbeit, deren Früchte der gesamten öffentlichen Verwaltung des Burgenlandes zugute kamen. Trotz aller Bemühungen war es bekanntlich dem Burgenlanddienste im Innenministerium nicht möglich gewesen, auch nur annähernd richtige Daten über die wirtschaftliche Struktur des Landes zu erlangen.
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Einer der bei der Besetzung des Burgenlandes gefallenen Een- darmeriebeamten, Rayonsinspek­tor Michael T r a t t n e r ,  wird von Kameraden in Jentendorf zu Grabe getragen. T r a t t n e r  wurde in S t . Margareten im Burgenlande von einem Frei­schärler erschossen.

Schon während des Kordondienstes und dann weiters nach der Aufstellung der Landposten sammelte die Gendarmerie mit dem größten Eifer statistisches M aterial über die A rt der Bewirtschaftung von Grund und Boden sowie über dessen Verteilung, über den Viehstand, über die Bodenschätze, I n ­dustrie und Gewerbe. Wenn auch die erlangten Angaben nicht auf volle Richtigkeit Anspruch erheben durften, war doch das gesammelte M aterial, das Gendarmerielandesdirektor O r n a u e r  schon kurz nach der Einrichtung der Landesver­waltung dieser vorlegen konnte, ein unschätzbarer Behelf für dieses Am t und die ihm unterstehenden Stellen.D as Beziehen der burgenländischen Posten hatte bedauer­licherweise zunächst keine Verbesserung der materiellen Lage der Gendarmen mit sich geführt. Im  Hinblick auf die unge­klärte Lage mußten weit mehr Postenstationen errichtet wer­den, als die ungarische Regierung für notwendig erachtet hatte. F ü r diese neuen Posten und für die zugeteilten Organe wären schon unter normalen Verhältnissen bei der bekannten Anspruchslosigkeit der Landbevölkerung in Wohnungsfragen schwer die nötigen Räumlichkeiten zu beschaffen gewesen. Sogar die vorhandenen Postenunterkünfte hätten, auch wenn der erste Angliederungsversuch glatt gelungen wäre, nicht für die verstärkte Besatzung der österreichischen G en­darmerieposten ausgereicht. D ies war im August und im September in den besetzten Gebietsteilen weniger zu spüren gewesen, da einerseits die Bevölkerung damals ruhig war und deshalb mehr Entgegenkommen zeigte und da ander­seits bei der günstigen Witterung die Unzulänglichkeit der geschaffenen Provisorien weniger empfunden worden war.
Übersiedlungen Übernimmt ru llen llulsnteslen öeüingungen
8t. Pölten, t-inrerstrgüe 38 leleplwn 13

Die meisten Gendarmerieposten hatten ja  auch unter den Kämpfen oder Alarmierungen gar nicht Gelegenheit, an die eigene Bequemlichkeit zu denken. Beim zweiten Vormarsche hatte sich die Lage in jeder Richtung verschlechtert. Nicht wenige Unterkünfte, die im Sommer durch den Wegzug magyarophiler Elemente frei geworden waren, hatten längst andere Inhaber erhalten. Besonders aber fiel der Umstand ins Gewicht, daß die Landesgendarmerie erst hinter dem Bundesheer und der Kordongendarmerie einrücken konnte. Die vorausmarschierenden Gruppen hatten buchstäblich jedes freie Plätzchen belegt und es bedurfte der ganzen Geschick­lichkeit der ökonomisch-administrativen Gendarmerieverwal­tung und dazu noch der so lange geübten Entsagungskunst der Gendarmen, damit in der ersten Zeit auch nur die be­scheidensten Räume für den Dienstbetrieb und für die Unter­kunft geschafft wurden. Die Zustände dieser Perioden werden wohl am besten durch die genügend bekanntgewordenen Tat­sachen illustriert, daß wegen des gänzlichen M angels an Wohnräumen ein Richter des Bezirksgerichtes Oberwarth wochenlang in einem Arrestlokal und der Vorstand eines Amtes in Mattersdorf noch länger in der Küche seines — aus ungarischen Diensten übernommenen Amtsdieners „wohnen" mußten. Zieht man noch den Umstand in B e ­tracht, daß die notdürftigsten Verlegenheitsunterkünfte ge­rade während der schlechtesten Jahreszeit benützt werden mußten, in der die Sehnsucht nach einem eigenen Heim am stärksten ist, so hat man wohl ein B ild  dessen, was alle Bundesorgane, insbesondere aber die Gendarmerie, in der ersten Zeit im Burgenlande zu ertragen hatten.
ä M le r -v e in  L  A i n r ,
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Seite 15B is  zur Durchführung der Abstimmung in Ödenburg, also bis M itte Dezember 1921, war an eine Änderung der Ver­hältnisse nicht zu denken. Aber auch nach dem Ausgang der­selben konnte noch nicht sofort daran geschritten werden, die großen Massen von bewaffneten Formationen auf einmal zurückzuziehen.Während der Einmarsch im November im wesentlichen völlig glatt und reibungslos vor sich gegangen war, fanden in den ersten M onaten des Jahres 1922 an einzelnen Stellen der neuen Grenze Zwischenfälle statt, die darauf hinwiesen, daß die Bandentätigkeit nicht zur Gänze erloschen sei. Der Eintritt der günstigeren Jahreszeit brachte auch bedenkliche Ausschreitungen der unruhigen Elemente mit sich, die in dem nachstehend geschilderten Vorfälle ihren Höhenpunkt er­reichten.Am  Ostufer des Neusiedlersees hatten sich wiederholt Freischärler gezeigt, die entweder als Feldarbeiter oder unter einem anderen Deckmantel auf den im Ödenburger Komitate befindlichen großen Gutsherrschaften Unterkommen gefunden hatten. Eine solche Gruppe hielt sich auch auf dem Esterhüzp- schen Meierhofe Mexiko, südlich der neuen Grenze, auf und belästigte die burgenländische Ortschaft Apetlon. Zum Schutze dieser Großgcmeinde wurde eine aus sieben Beamten be­stehende Gendarmerieexpositur in dem ziemlich weit südlich der Ortschaft gelegenen, ausgedehnten Meierhof Apetlon auf­gestellt. I n  der Nacht vom 24. auf den 2ö. M ärz 1922 stand Patrouillenleiter Johann I ü t t n e r  des Landesgendar­meriekommandos Wien zusammen mit dem provisorischen Gendarmen F e d r i z z i  des Landesgendarmeriekomman­dos Burgenland im Sicherungsdienste. Gegen halb 3 Uhr früh schlichen sich einige Bewaffnete an, welche auf den A n ­ru f der Patrouille das Feuer eröffneten. Hiebei erhielt I ü t t n e r  einen Brustschuß, dem er nach wenigen Stunden erlag.E r war das letzte, das zehnte Todesopfer, das die Gen­darmerie für die Angliederung des Burgenlandes gebracht hatte. E in  Denkstein für die gefallenen Helden wurde auf dem Friedhofe in Wiener-Neustadt, wo mehrere von ihnen

3̂ii8ion8!(lkin8l:tiskitimg8l:tiink
t l l r  8 Uro unct t t s lm .

Nlslris rsllrsUlurigsn. — Osn6ermsrlsbssmts « 
kein kstsrirusclilsg.

^usfüfirlicfis OUsrts unvsrblriollcfi u. kostenlos.
K e k .  L e k o »  L  0 o n n s N >

Oes. m. b. KI.
V/lsri, Ul., klsumsrkt 9 .LI N6U uitlZ 3.U3 mitAsdrLtillteri^ ^ ^ ^  ^  Lanlisln xvsdt dis 3 m breitWien, VI., k/Igsiskilfessts.45 im llurakkausihre letzte Ruhestätte gefunden haben, am 9. September 1923 enthüllt.Der Überfall auf Apetlon ermöglichte es, daß einerseits durch das Bundesministerium für Außeres bei der ungari­schen Regierung entsprechend interveniert, anderseits durch die Landesverwaltung auf die Verwaltung des EsterhLzy- schen Familienfideikommisses nachdrücklich eingewirkt wer­den konnte. D a überdies nicht lange danach die endgültigen Grenzen des Burgenlandes im wesentlichen fixiert wurden und dadurch die sogenannte neutrale Zone wegfiel, deren Vorhandensein das Freischärlerwesen, mindestens aber das Auftauchen von beunruhigenden Gerüchten begünstigt hatte, trat ziemlich bald Ruhe ein, die nur noch einmal, im Sommer 1922, durch einen mißglückten Überfall auf die Kleingemeinde Hagersdorf im Südburgenlande gestört wurde.Ein großer Teil der kommandierten Gendarmen konnte schon in der ersten Hälfte des Jahres 1922, der Rest im Laufe des Sommers auf seine Stammposten zurückkehren.Noch bevor sich der so unheilvolle erste Einmarschtag ge­führt hatte, war die Burgenlandgendarmerie nicht mehr auf die Unterstützung der Kameraden aus den anderen Bundes­ländern angewiesen. Fest stand sie auf dem von ihrem Blute getränkten Boden des neuen Bundeslandes, ebenso fest in der sie stützenden Achtung und Liebe der Burgenländer.

M it dem Burgenlande übernahm Österreich auch einige tausend Zigeuner, die den Behörden und namentlich der Gendarmerie viel zu schaffen gaben. Die Zigenner wohnen meistens in elenden Holz- und Lehmhütten.



Seite 16k evon ru gse k in lcau fsq u slls  i n :blsrrsn- vnck Oumsnkisickavg, Wäsebs, WsiS- unck Wirkv/a^sn, Isppicbsn, blnolsum.» i c u o i i s c ^ K ^ ,  w c i .5 .Entstanden zur Zeit der Räteherrschaft in Bayern und U ngarn, ausgebaut während der radikalen Umbildung der Gendarmerie, bei der ersten Verwendung im Lande in einen zermürbenden Kleinkrieg verwickelt, ist die kleine Gendar­meriegrenzschutzformation wie durch eine übernatürliche Kraft nicht nur der Vernichtung entgangen, sondern hat sich zum Burgenlandkommando entwickelt. Die Quelle dieser Kraft ist die in ihrem Wahlspruch ausgeprägte Tradition der Gendarmerie, wie sic das Burgenlandkommando in seinem Begründer und ersten Leiter, dem späteren Gendarmerie­zentraldirektor und jetzigen Scktionschef Georg O r n a u c r, verkörpert sah. Diese Tradition: die unerschütterliche, todes­mutige Pflichttreue, die jedem echten Gendarmen eigen ist,

V s ^ s i n i g l s   ̂ s  11 w  k> r s  n i n ci u s 1 r  i s^ o s c i -  c s i c i r i v l k t t n  6 . ,  i . , n -  «-. o .äslksn-, llorkumsiös- vncl Kei^svsobillc, äpslLsöüotkinsils- vnci /^ai'gannskolii'ik, V/slL-VViLplhat sich an den Grenzen des Burgenlandcs und im Lande selbst in vollem Glanze gezeigt. Daß sie von diesem erhabenen Grundsatz durchdrungen sind, werden die Burgcnlandgcndar- mcn auch in der Zukunft beweisen!"F ü r tapferes Verhalten im Kampfe mit bewaffneten Freischärlern sowie für besondere Dienstleistungen während des ersten und zweiten Einmarsches wurden zahlreiche Gcndarmcricbcamte vom Bundcsministcrium fiir Inneres ausgezeichnet.
Benützte Quellen: Das von Gendnrinerieobcrinspektor Franz N e u b a u e r  verfaßte Werk „Die Gendarmerie in Österreich 1 8 1 9 — 1 9 2 4 " .Auszeichnung zweier Gendarmerieoberste mit demRitterkreuz erster KlasseVor kurzem wurden der Landesgendarmcrickommandant für Kärnten, Oberst Richard K u g l c r, und der Erste Ste ll­vertreter des Landcsgendarmeriekommandos für Okeröster­reich, Oberst Johann K u n d m a  n n, für Verdienste um den Bundesstaat vom Vundespräsidcnten mit dem Ritterkreuz erster Klasse des österreichischen Verdienstordens ausgczeich-Gcndarmcrieoberst K u g l e r  wurde am 9. Jän n er 1880 in Stcrnbcrg als Sohn des akademischen Historienmalers und Professors Georg K u g l c r, der einer alten Wiener Fam ilie entstammt, geboren. Nach sehr guter Absolvierung der Wiener Jnfanteriekadcttenschulc im Jahre 1900 als Kadcttoffiziersstellvertreter zum k. u. k. Infanterieregiment N r. 94 ausgemustert, wurde er nach seiner Truppcndienst- leistung im Jahre 1907 dem Landesgendarmcriekommando Graz zur Probcdicnstleistung zugeteilt und 1908 zum Gen- darmerieabteilungskommandantcn in Iudcnburg ernannt. Seine besondere Eignung für das Lehrfach führte zu seiner Ernennung zum Ergänzungsabteilungskommandanten in G raz, wo er durch drei Jahre >die Ausbildung des Nach­wuchses an Postenkommandanten und jungen Gendarmen in mustergültiger Weise leitete. Vor Ausbruch des Krieges zum Landesgendarmcriekommando Prag versetzt, bewährte er sich als Abteilungskommandant, Kommandant mehrerer Feldgendarmeriekursc und schließlich als Gendarmcrie- detachementkommandant fiir die Skodawerke in Pilsen, wo er den schwierigsten Verhältnissen überaus erfolgreich zu begegnen wußte, und wiederholt Auszeichnungen erwarb. Unruhen, Streiks, Standrecht und schließlich die große Ex­plosionskatastrophe der Munitionsfabrik Bolowetz bei P i l ­sen, bei welchen Anlässen die Gendarmerie unter seinem Kommando hervorragend eingriff, fallen in diese Zeit.Nach langen, wiederholten Bitten gelang es K u g l e r  endlich im Frühjahr 1918 zur Armee im Felde zu kommen. Er wurde beim M ilitärgouvcrncment Lublin eingeteilt, wo er sich bis zum Umsturz als Kreisfeldgendarmeriekomman- dant in Petrikau und Cholm durch seine Energie und seine zielbewußte Tätigkeit hervorragend bewährte.I n  der Nachkriegszeit einige Monate bei der Aufstellung des Detachements für den verschärften Sicherheitsdienst auf den Wiener Bahnhöfen tätig, wird er nach Oberösterreich

als Abteilungskommandant «ungeteilt und im Jahre 1924 zum Landesgendarmcriekommando für Nicdcröstcrreich transferiert, wo er als Abtcilungskommandant und Stell­vertreter des Landcsgcndarmcriekommandantcn in den ver­schiedensten Verwendungen stand. Bei der Aufstellung der Sicherheitsdirektionen im Ju n i 1933 zum Sicherhcitsdirek- tor für das Burgenland bestellt, wurde ihm nach A blauf der Funktiönsdauer der Dank und die Anerkennung des Bundeskanzlers für vorzügliche Dienstleistung ausgespro­chen und schließlich das Ritterkreuz des österreichischen V er­dienstordens verliehen.Im  Dezember 1934 wurde Oberst K u g l e r  zum LandtzS- gendarmeriekommandantcn für Tirol und im November 1935 zum Landcsgendarmeriekommandanten für Kärnten bestellt. Den Gcndarmerieoffizieren ist Oberst K u g l e r als herzensguter, ritterlicher Offizier und hervorragender K a­merad, den Gcndarmeriebcamten als gerechter, wohlwollen­der Vorgesetzter bekannt.



Seite 17Gcndarmcricobcrst K u n d  m a n n wurde im Jahre 1879 als Sohn eines k. k. Oberingenieurs in Linz an der Donau geboren. Nach Absolvierung der Infanteriekadettenschule in P rag  im Jahre 1899 wurde Kundmann als Kadettoffiziers­stellvertreter zum k. u. k. Infanterieregiment Iosias zu Sachscn-Coburg-Saalfeld N r. 57 (Tarnöw) ausgemustert. 1900 zum Leutnant befördert, wurde er 1905 zur Probe­dienstleistung dem Landesgendarmerickommando in Lem­berg zugeteilt und im November 1906 nach der mit vorzüg­lichem Erfolg abgelegten Gendarmerieoffizierspriifung defi­nitiv in das Gcndarmcrickorps übersetzt.1907 zum Abteilungskommandanten ernannt, 1909 zum Oberleutnant befördert, führte er durch volle fünf Jahre die schwierige Grenzgendarmerieabteilung in Mielec (Galizien). Im  November 1912 zum Landesgendarmerickommando für Nicdcröstcrrcich versetzt, erhielt Kundmann seine Einteilung als Abtcilungskommandant in Mistelbach bei Wien. M it 1. August zum Rittmeister befördert, rückte er im M ärz 1915 zur Armee im Felde ein. A ls  Feldgendarmerieoffizier stand er in den verschiedensten Dicnstvcrwcndungcn, unter anderem als Adjutant exponierter Stabsoffiziere in M>)slenice, Piotrköw, Kiclcc, Lublin. I n  Lublin leitete er sehr erfolg­reich die Gcndarmcricfachschulcn zur Heranbildung von Postenkommandanten für das besetzte Gebiet in Polen.Im  Jahre 1918 wurde K u n d m a n n Adjutant des Feld- gendarmerickommandantcn beim Militärgcncralgouvcrnc- mcnt Lublin. Nach dem Umsturz November 1918 zum Stammkommando nach Wien rückgckchrt, stand er wieder als Abtcilungskommandant in Mistclbach und im Jahre 1919 auch als Kommandant einer aus 160 Probegendarmen be­stehenden Schule in Verwendung. M it diesem Kurse griff er mit sehr guten Resultaten bei den 1919 in Graz aus- gebrochenen kommunistischen Unruhen ein. Auch bei der Burgenlandübernahme bewährte sich Oberst K u n d m a  n n als Kommandant einer 200 M ann starken Gcndarmcric- abtcilung in hervorragender Weise, besonders in der Gegend um Schardcndorf.M it  Ende Februar 1926 zum Landesgendarmeriekom­mando für Obcröstcrrcich transferiert und als zweiter Stell­vertreter eingestellt, wurde er im Jahre 1930 zum ersten

Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten er­nannt und am 1. Jän ner 1935 zum Oberst befördert.Oberst K u n d m a  n n, ein Bruder des langjährigen ersten Flügeladjutanten des großen Feldmarschalls Conrad von Hötzendorf, hat sich stets und in allen Verwendungen aufs beste bewährt, so daß seine Brust eine stattliche Reihe hoher Auszeichnungen, so das Ritterkreuz des österreichischen Ver­dienstordens, das Ritterkreuz des Franz Josefs-Ordens am Bande der Tapferkeitsmedaille, das Militärverdienstkreuz 3. Klaßc am Bande der Tapferkeitsmedaillc usw. ziert. Nun wurde der allseits beliebte hohe Gendarmerieoffizier für seine besonderen Verdienste vom Bundespräsidenten mit dem R it ­terkreuz 1. Klasse des österreichischen Verdienstordens aus­gezeichnet.W as war da wieder los?D o n  Branddirektor 2ng. Peter S t a n k e , Graz(Nachdruck Vorbehalten)Anmerkung der Schriftleitung: Branddirektor In g . S t a n k e ,  ein bekannter Fachmann auf dem Gebiete des Feuerwehrwesens, war durch viele Jahre Lehrer an der Gendarmeriezentralschule, die sich bis zum Jahre 1835 in Graz befand. Obwohl die im Exekutivdienste stehenden Gendarmeriebeamten auch für die Erforschung von Brandursachen geschult werden, kann dennoch nicht auf die besonderen Erfahrungen eines Feuerwehrfachmannes verzichtet werden. W ir werden daher zeitweise diese wert­vollen Erfahrungen in unserem Blatte veröffentlichen.
Am  20. November I. I .  wurde die Anzeige erstattet, daß sich zwischen 8 und 8,15 Uhr früh in einem Kachelofen derWoh- uuug des Arztes M . eine Explosion ereignet habe, bei welcher der Ofen zum Teil in Trümmer ging. Bei den Erhebungen ergab sich folgender Tatbestand:Im  Kachelofen des Ordinationszimmers war um 7 Uhr früh eingchcizt und dazu Braunkohle in Faustgrößc bcnüm worden. Nach ungefähr cinstiindigcr Brenndauer barst der Ofen unter einem dumpfen Knall auseinander, wobei der Deckel am oberen Teil des Ofens abgehoben und hier auch

die Kacheln der seitlichen Wände auseinandergetrieben wurden. Im  Zimmer, in dem alle Möbelstücke mit einer Nußschicht überzogen waren, lagen einzelne Mörtelstücke umher, an den Wänden neben dem Ofen waren leichte Flammenspuren festzustellen.Wie immer bei dergleichen Fällen wurden auch hier sofort die verschiedensten Vermutungen aufgeregt erörtert: ein Racheakt durch Einschmuggeln von Sprengstoff unter das Brennmaterial seitens unliebsamer Hausbewohner, dann durch den „großen Unbekannten", der angeblich vor län­gerer Zeit von einer Hauspartei im Keller gesehen worden war und schließlich auch, daß es sich um Sprengmittelreste aus dem bergmännischen Abbau der Kohle handeln könne.A ls  Tatbestand ergab sich aber im Zuge der Erhebungen, daß der Kaminfeger einige Tage vorher den Hausbesorger verständigt hatte, daß er an dem betreffenden Tag die Kamine reinigen würde, ferner daß es jedoch der H aus­besorger unterlassen habe, davon die Hauspartcicn zu unterrichten, damit sic erst nach der Kehrung cinhcizcn. A ls  nun der Rauchfangkehrer nach 8 Uhr die Kugclbürstc durch



Seite 18den Kamin füllen lief;, schob diese eine N nD olke vor sichÖen MATnLN nulH üvrvürts mrv in  Vi^HinSiNj- Wo HEFeuerstelle önlziindöts. Wied Nuß, der! l»l H ü U f e I I  lagert,in Pranp gksl'hh s>' breppj er nur schwer! ,mp unler Harn,l^osenr G lr r n n r e N ' S c h u Ie v e r r  cebrrv d lo  N i r ß t e i lc h e n  i n  W  o 7-k e n s o r m ,  so daß sie allseits von Luft umgeben sind, so 
erfolgt die Verbrennung plötzllchin Form einer S t a u b ­e x p l o s i o n ,  also mit Knall- und Zerstörungswirkung.Der gleiche Effekt hätte übrigens auch erzielt werden können, wenn mit K o h l e n s t a u b  eingeheizt worden wäre. Wird nämlich Kohlenstaub auf die G lu t der Feuerung geschüttet, so daß die G lu t ganz zugedeckt ist, so wird der Kohlenstaub von innen her durch die G lu t geröstet. Der Staub beginnt brennbare Gase auszuscheiden, die aber nicht verbrennen können, weil die G lu t, die die Gase entzünden könnte, vorerst noch mit Kohlenstaub zugedeckt ist. Diese brennbaren Kohlengase erfüllen nach und nach die Heiz- züge (2) und den Kam in, mischen sich hier mit der Luft und bilden ein explosionsbereites Gas-Luft-Gemisch. Brennt dann die G lu t der Kohlenstaubschicht allmählich durch, wird das Gas-Luft-Gemisch entzündet und explodiert. Daß diese Ursache beim geschilderten F a ll nicht in Frage kam, wurde dadurch bewiesen, daß eben nicht mit Kohlenstaub, sondern mit Stückkohle geheizt worden war.Interessant gestaltete sich auch die Klärung der V e r ­s c h u l d e n s f r a g e .  W eil der H a u s b e s o r g e r  die Weitergabe der Verständigung des Rauchfangkehrers von der bevorstehenden Kehrung an die Hausparteien unter­lassen hatte, ist er und im weiteren Sin ne der Hauseigen­tümer für die Folgen verantwortlich. Hätte der K a m i n ­f e g  e r die vorherige Verständigung unterlassen, dann hätte e r die Verantwortung zu tragen gehabt. Wäre die V er­ständigung an die Hausparteien weitergegeben und trotz­dem eingeheizt worden, so würde S e l b  st v e r s c h u l d e n  vorliegen. Alle drei Möglichkeiten sind als Fahrlässigkeit zu werten. Gendarmen als Helfer in BergnotE s vergeht kein M onat, ohne daß die Gendarmerie nicht verstiegenen oder abgestürzten Touristen zu Hilfe kommen sowie in den Bergen tödlich Verunglückte bergen muß. A us diesen oft sehr schwierigen und lebensgefährlichen Dienst­leistungen der Gendarmerie ersehen wir den besonderen Wert der alljährlichen alpinen und hochalpinen Kurse, die von bergerfahrenen Gendarmerieoffizieren mit geeigneten Gendarmeriebeamten abgehalten werden. A u s den vielen Fällen, in denen in letzter Zeit die Gendarmerie im Gebirge amtshandeln mußte, sei wieder einmal ein beliebiger Fall herausgegriffen:I n  den Abendstunden des 11. November 1936 verstiegen sich in der sogenannten Klebenschlucht auf der N a x  der 22jährige M ediziner I e l l i n e k  und der 13jährige R eal­gymnasiast S t a h l ,  beide aus Wien, 2. Bezirk. Durch die eingebrochene Dunkelheit an der Sicht gehindert, stürzte I e l l i n e k  zirka 40 M eter tief ab, blieb jedoch auf einer Schneeunterlage liegen und zog sich bloß einige leichte Haut-äperlüllst ln vei-g-, k̂ otori-üclsckuken und ätleKL 0  I V  I L kVVle n. XV., Kâ igel-stilelepkon 0-34-2-29Oenclormeriebeomte HUrükI> äNe Kepsraturen verclen ongenomm

abschürfungen zu. I e l l i n e k  eilte sogleich zur Meldestelle für alpine Unfälle Weichtal und erstattete dort von seinem Unfall sowie von der Versteigung seines Begleiters S t a h l  die Meldung.Die Meldestelle setzte von dem Vorgefallenen den Gendar­merieposten Reichenau (Rettungsstelle des D . u. Ö . A . V .,bckwslrs,' Ulirsn-̂ Isiisriggsn a o c ir tt lir nUlirmalliiSk-, Vlsl8, 8l8ms»-l:k8t5. 17«lu^vslsn, Oolä- uricl Lildsr-
/ac/r-ttä'tt-r/scken 6SkUl35MSrlS rZiliUNgSSI'iSllliliSk'Ullg.Sektion Reichenau) telephonisch in Kenntnis. E s ging sofort unter Leitung des Gendarmerierayonsinspektors H a i d e r  eine Rettungsexpedition, bestehend aus den prov. Gendar­men G u r k a  und P  i r ch e r, dem Bergführer H e u ­s c h o b e r  sowie den Touristen P  o s ch, H e u s ch o b e r und N e i s c h m a n  n, an die Unfallsstelle ab.In fo lge der hohen Schneelage, der Vereisung der steilen Felshänge der Klebenwand und der steten Lawinengefahr
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Der KameradM iiii^ iiitt  W  lliiZ iiM k WisdsMen» einer rw>,I ÜIIS jlUkiskjll llliii,D i r  lindere g in n b ig  lucht.W en n  einer von NUH sollen sollt',D e r  an d re steht fü r  zw ei.D e n n  jedem  K ä m p fe r  g ib t ei»  G o t tD e »  K am erad en  bei. Heribert Menzel.

konnte die Expedition vorerst nicht zu dem verstiegenen S t a h l  gelangen. Auch ein Vordringen durch die Bären­schlucht zu dem Verstiegenen war wegen der hohen Schnee­lage und der Absturzgefahr, die bei der herrschenden D u n ­kelheit der Nacht besonders groß war, unmöglich, weshalb die Expedition unverrichteter Dinge wieder absteigen mußte. Um den Verstiegenen bergen zu können, wurde neuerdings die Besteigung der Klebenwandschlucht ausgenommen­

Nach dreistündiger überaus schwieriger und gefährlicherM c h r M  loiiitte endlich unler glihiisknnlM  pgn Mieterhaken der Verstiegene erreicht welchen Ä sr 6ikchettl,durch die Berbkiiigllna der M e n  Nacht in der ffe iM M dic i.^ v ic ir^ c« MNc^ucinc reiluLblnnxeii,V H -, Air- 82.völlig erschöpft war, wurde gelabt und mit einem Siche­rungsseil nach mehr als zweistündiger, schwieriger Kletter­arbeit zu der unterhalb der Wand befindlichen Schutthalde abgeseilt.S t a h l  wurde sodann unversehrt und in vollkommen gesundem Zustande in die Iausenstation Weichtal gebracht, von wo er von seinen mittlerweile telephonisch verständig­ten Eltern abgeholt wurde.Ein Festabend der Gendarmerie in LinzAm  12. November 1936 versammelten sich in einem Saale des Kaufmännischen Vereinshauses in Linz zahlreiche aktive und pensionierte Gendarmerieoffiziere und leitende G en­darmeriewirtschaftsbeamte sowie geladene Gäste, viele mit ihren Damen, um gemeinsam einen gemütlichen Abend zu verbringen. E s waren erschienen: Landesgendarmeriekom­mandant für Oberösterreich Oberst V o g e l h u b e r ,  seine Stellvertreter, die Oberste K u n d m a n n  und K a i s e r ,  die Gendarmerieoberstleutnante V  a h l k a m p f, R  e i n i s ch, M e n s c h i k  und W a l t e r ,  die Gendarmeriemajore N  e- n o l d n e r ,  W a g n e r  (a. D.), K u c h a  r, D r . M a y r  und W i n d i s ch, die Gendarmeriestabsrittmeister N u s k o  und K o b e r ,  Gendarmerierittmeister P a l m ,  die Gendarmerie­oberleutnante D r. B r o s c h  und S e l b m a n n ,  die M it­glieder der damals in Linz tagenden Disziplinaroberkom- mission, und zwar deren Vorsitzender Oberst I a n e s c h i t z -  K r i e g ! ,  die Oberstleutnante J a n y  und D i  G a s p e r o ,  die Gendarmeriemajore I e s s e r ,  P e l z l ,K r e i l  und G a n s i n g e r ,  ferner Rech­nungsrat E g e r e r ,  Gendarmeriewirt­schaftsoberinspektor erster Klasse G r a f ,  Wirtschaftsinspektor P a d u a  und andere.A u f besondere Einladung des Landes­gendarmeriekommandanten Oberst V o g e l-  H u b e  r waren auch der Polizeidirektor von Salzburg, Hofrat I n g o m a r  und der Landesgendarmeriekommandant für Salzburg Oberst M a y  erschienen, die all­seits herzlich willkommen geheißen wurden.A n diesem Abend war Landesgendarme­riekommandant Oberst V o g e l h u b e r  Gegenstand besonderer Ehrungen. I n  meh­reren Ansprachen wurde darauf hingewie­sen, daß Oberst V  o g e l h u b e r bereits 23 Jahre der o b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  Gendarmerie angehöre. I n  der Gendarmerie

wahrlich ein seltenes Jubiläum . Die vielen Verdienste des Landesgendarmeriekommandanten, die wiederholt von den höchsten Stellen gewürdigt wurden, kamen zur Sprache. E s zeigte sich an diesem Festabend der vorzügliche kamerad­schaftliche Geist, der das ganze Landesgendarmeriekommando für Oberösterreich kennzeichnet und der schließlich ein weite­res Verdienst des Obersten N o g e I h u b e r  ist.Den Teilnehmern an diesem Kameradschastsabend bot sich am Nachmittag des 12. November auch Gelegenheit, das weltberühmte S tift  S t . F lorian bei Linz eingehend zu be­sichtigen.Der Prälat und Abt des Stiftes, D r . H a r t l ,  zeigte den Besuchern unter anderem auch die Katakomben, wo der Sarkophag des größten Tonmeisters Oberösterreichs, Anton B r u c k n e r ,  zu sehen ist. Die Gendarmerieoffiziere und ihre Gäste hatten auch Gelegenheit, einen wunderbaren Vortrag auf der bekannten Bruckner-Orgel zu hören.



Seite 20 An der Schwelle des vierten Jahres!Binnen kurzem tritt die „Gendarmerie-Rundschau" in ihr viertes Bestandsjahr. Drei Jahre eines ehrlichen und emsi­gen Schaffens um ideelle Kulturgüter sind vergangen, drei Jahre , in denen die Schriftleiter und alle Mitarbeiter stets bestrebt waren, Künder und Mehrer des guten R ufes und der ruhmvollen Tradition des österreichischen Gendarmerie­korps zu sein. A u s kleinen Anfängen ist unsere Zeitschrift größer geworden. Stets war sie ein M ittler zwischen der Bevölkerung und der Gendarmerie und hat oft und oft der Öffentlichkeit von wackeren Taten, anerkennenswerten Lei­stungen, vom bitteren Leiden und Sterben österreichischer Gendarmen berichtet. S ie  hat die ehrenvolle Geschichte unse­res Korps, das besonders auch auf den Schlachtfeldern des Weltkrieges viele Ruhmesblätter erwerben konnte, stets ge­pflegt und die Erinnerung an sie wachgehalten. S ie  hat auch in kameradschaftlichem Wirken für die berufliche Fortbildung gesorgt, indem sie bemüht war, aktuelle Berufsfragen in allgemein verständlicher Weise zu besprechen.Die „Gendarmerie-Rundschau" ist ein B la tt, geschrieben von Gendarmen für Gendarmen, geschrieben ferner im I n ­teresse eines verständnisvollen Einvernehmens zwischen B e ­völkerung und Gendarmerie. Diese Zielsetzung soll auch in Zukunft bei behalten werden.So ll sie aber auch weiterhin erfolgreich angestrebt wer­den, dann bedarf es dazu des einheitlichen Willens aller Gendarmen. Die Pflicht liegt hier im Nehmen und Geben! E in  Werk, das au s der M itte der Gendarmen geschaffen wird, das in seiner Art keinen Vorläufer kennt und das berufen ist, die illustrierte Gcndarmcriegeschichte überhaupt darzustellen, hat Anspruch auf die Förderung durch alle Angehörigen der Gendarmerie, dies um so mehr, a ls  cs gilt, die Bedrängnisse einer wirtschaftlichen Notzeit zu über­winden, in der es wahrlich nicht leicht ist, ein ideellen M o ti­ven dienendes B latt zu erhalten und auszubauen.N u r die Gesamtheit aller vermag das Werk zum Großen zu führen. Darum  nehmet und gebet! Nehmet, indem ihr euch alle zu einer großen Lesergemeinde zusammenschließt!

Nehmet, was die Zeitschrift an Schönem bietet, zu eurem beruflichen und persönlichen Fortschritt, für eure und eurer Angehörigen Mußestunden. Gebet, indem ihr dafür die kleine Bezugsgebiihr entrichtet, die, an dem Maßstab des wirtschaftlichen Lebens gemessen, nur eine bescheidene B e­lastung eures Haushaltplanes darstellt. Seid bei Erfüllung der Zahlungspflichtcn pünktlich, denn auch der Herausgeber muß seine Pflichten pünktlich erfüllen. Und vor allem: sorgtK aki.HHörHingdlsIspbcm/I O/Vl » l.isksrcmlck.8ur>cksLgsr>ckarmsr!s- rsnlrcÜLcbuIs Böckling » 1834 ttuncksrljäbrigsr 8s;lcmck 1936skt/11-l.lO ll^  tld i>^ o l?lv i-°^ i'ixS> . V lid id ik «
XUk'sctmSr' u. Xsppsnmsctisk', Lctilk'mtisnalung, iVIöcUing, l-isup isif. 49k rk u srrk  S u s c kttcwpklr. 30. Is l . dir. 782/4. « » » » « « » U Sfür eine weite Verbreitung der „Gendarmerie-Rundschau"! Wenn nur j e d e r  Bezieher e i n e n  neuen Abnehmer bringt, stellt dies einen sehr wesentlichen Erfolg dar. Wirket aufklärend und werbend im Kreise der Kameraden! In te r­esse am B eruf und Gemeinsinn müßten hier bahnbrechend wirken.E in  weiteres Tätigkeitsfeld liegt aber auch außerhalb der Gendarmerie. W ir wollen von der Bevölkerung unseres Vaterlandes verstanden werden, wir wünschen, daß die Schwierigkeiten unseres Dienstes von allen Außenstehenden erkannt und daß die Leistungen der Gendarmerie gebührend eingeschätzt werden. N ur so kann allmählich auch die E r­kenntnis von der Notwendigkeit einer materiellen Besser­stellung der Gendarmerie zum Gemeingut werden. Nichts aber hilft dazu mehr, wie eine weit verbreitete Zeitschrift. I n  dieser Richtung gibt es noch viel zu leisten! Gaststätten, Ärztezimmer, Friseurgeschäfte, Büchereien, Gemeindcstubcn, kurz. Orte, wo viele Leute Zusammenkom­men, sind besonders zur Auflegung unse­rer Zeitschrift geeignet. D as gedruckte Wort dringt in die Massen, die heute mehr denn je erkennen sollen und müssen, wie sehr gerade die Gendarmerie ein Bollwerk für Ruhe und Ordnung ist! Auch inmitten der Bevölkerung muß daher der tatbereite Gendarm aufklärend und werbend arbeiten!Der Erfolg eines solchen umfassenden Bemühens wird nicht ausbleiben. Je  fester dadurch der Boden wird, auf dem die „Gendarmerie-Rundschau" wurzelt, desto wohlfeiler kann die Zeitschrift hergestcllt werden, desto reichhaltiger und wertvoller wird ihr In h alt werden. Ein Ziel, das dem einzelnen wie der Gesamtheit nützt und frommt, ein Ziel, das nicht einer schafft, das nicht wenige zuwegebringen, sondern das nur von allen in gemeinsamem W ol­len errungen werden kann! Und um diese gemeinsame Tat bitten wir an der Schwelle des vierten. Jahres!V o n  der kgl jugoslaw ischen G e n d a r m e r ie : Z ö g lin g e  der G e n d a rm e rie -U n te r- ^  .O ffiziersschule dekorieren ih ren  S p e is e fa a l  fü r  die bevorstehende W eihn achts- G  a n > i n g e r, M ajor,fe ie r . verantwort!. Schriftleiter.
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Baden verboten!(Lin Schriftsteller mar ganz allein in Gottes freier Natur. Ih m  war so fürchterlich heiß —  cs war Hochsommer — , daß seine Gedanken in der Hitze schmolzen wie Butter in der Pfann e und er keine andere Sehnsucht und kein anderes Bedürfnis empfand als: Wasser!D er Umstand, daß cs ein ganz außergewöhnlicher Dichter war, sozusagen ein Ausnahmcdichtcr, der auch Phantasie besaß, vergrößerte seine Qualen sehr erheblich. Er dachte nicht schlechthin: Wasser; nein, er schmeckte, er roch es, und er stellte cs sich vor. Wasser in allen Arten und allen F or­men, Wasser zum Trinken, zum Duschen, zum Baden, Wasser als Regengüsse, als Sturzbach, kurzum: Wasser ohne Ende und in allen Arten.S o  gelangte er an einen Bach. Dieser war nicht breit. E in  namenloser Bach, an dessen Ufern gewiß keine Schlacht, vielleicht nicht einmal eine Rauferei stattgcfundcn hatte, aber eben doch ein Bach. Glitzerndes Wasser, von der Sonne beschienen, lockend, naß.Niem als war eine seiner Phantasien so rasch zur Wirk­lichkeit geworden. Wirklich. Weder der Wunsch, von seinem Verleger Vorschuß zu bekommen, noch die Sehnsucht, ein bedeutendes Werk zu schreiben, hatten sich so vollkommen, so restlos verwirklicht wie diese Wasserphantasic.Der Schriftsteller tat, was alle in seiner Lage getan hätten. E r  suchte sich einen geeigneten Platz, um zu baden. Dieses Vergnügen —  die Vorfreude —  genoß er besonders. Hier war ihm das Ufer zu steinig, dort zu schlammig, und endlich fand er eine Stelle, die zum Baden wie geschaffen war. Feiner San d bedeckte den Boden des Baches, und gerade an dieser Stelle stand eine Tafel: Baden verboten!Der Schriftsteller bemerkte sic erst in dem Augenblick, in­dem er begann sich zu entkleiden. E s wird niemand kommen, dachte er. Und er lauschte ein wenig in die mittägliche Stille, und was er dachte, war gar nicht poetisch, sondern sehr

prosaisch. Verbotenes Baden ä M ark; unbekleidetes Baden — Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit -— billigst etwa 10 Mark, zusammen 15 Mark. Allerhand Geld. E in  sehr teures Bad.Er rechnete diesen Betrag in Druckzeilen, in Alkohol und Zigaretten um. Ein unerschwingliches Bad sogar! M it  dem Entkleiden hatte er innegehalten. D as war sein Glück. Denn in diesem Augenblick nahte ein Gendarm. „Lieber Herr", sagte er, „baden dürfen S ic  hier nicht." Der Dichter, der wirklich ein Ausnahmedichter war und außer seiner P h an ­tasie noch ein erhebliches Maß von Eigensinn besaß (Willens­kraft nennt so etwas die Biographie), hatte aber beschlossen, auf alle Fälle und sofort zu baden.Wozu hat man Phantasie? „ E s  ist nur wegen des T at­bestandes", sagte der Dichter und sah dabei traurig ins Wasser, „das wird sich wohl nie Herausstellen. N a ja , cs kommt allerhand vor in der W elt." „V o n  welchem T a t­bestand sprechen S ic ? "  Der Gendarm zog sein Notizbuch. „N a ja, wissen S ic , man irrt sich leicht. D a ist nämlich jemand —  untcrgegangen."„Ertrunken?" fragte der Gendarm.„Ich weiß cs nicht", sagte der Dichter.Der Gendarm fand Interesse an dem Fall. D as war seine Pflicht. „N a , hören S ic , da stehen S ic  und schauen zu?"„Ich weiß cs ja nicht gewiß", sagte der Dichter höflich, „und außerdem ist cs ja verboten, hier ins Wasser zu gehen", und er deutete auf die Tafel. Der Gendarm schüttelte den Kopf. „E s  kann doch ein Verbrechen geschehen sein oder ein Selbstmord."„D a s ist möglich", sagte der Dichter, „sogar wahrschein­lich. Ich glaube cs bestimmt. Aber ich möchte mit der B e ­hörde nicht in Konflikt kommen wegen verbotenen W ild­badens."

8 in ^r-olies XVeilinaelits^est n n ä ein ^lnel^lielies ^lenzalir- ^vünselit allen I^esern nncl I^eser-innen
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H ö d e l ,  g e le g e n e  J a d e i tAlLselielL ^otiaiin, IlLedlerkneisrer 
V / is n . IV .. />rg6 a 1 i n i 6 r 8 i r 3 b6 59  »  4 s  l s  o k o n 1-1-45 109-2„D avon ist doch gar keine Rede", sagte der Gendarm, „es gibt besondere Fälle, in denen. . Aber er kam mit seinem Satz nicht zu Ende. Der Dichter war schon im Wasser. Er schwamm umher, tauchte und fühlte sich wohl. Der Gendarm folgte ihm durch Gestrüpp und Gezweig am Ufer. Der Schweiß rann ihm in Strömen über sein Gesicht und jedes­m al, wenn der Dichter untergetaucht war und wieder an die Oberfläche kam, sagte der Gendarm : „ N a ? "  und blickte gespannt auf das Wasser.„Ich bin schon müde", sagte der Dichter, der ein guter Kerl war.„Vielleicht", meinte der Gendarm , „daß wir's zusammen finden?" Und er begann sich zu entkleiden. E r tat dies ruhig und ohne Hast. E in  staatlicher Hoheitsakt. Er schwamm und tauchte so lange, bis er müde wurde. D an n  verließen beide M änner das Wasser.„Wissen S ie " , sagte der Dichter, „w ir haben keine Hand­tücher, da bleibt uns nichts übrig, a ls  daß wir uns in die Sonne legen und trocknen lassen."*

n e u e  / U ü ^ e /  un-k / U a n / n o s  6e/e§en/!eUs/iüü/e, /t/e/ne /?o/eu, T'uuse/!, N'eleIV k'eu , 1^/.,A ls  der Dichter und der Gendarm ihre Kleider wieder angelegt hatten, sagte der M ann der Staatsgewalt: „Lieber Herr, da werden S ie  sich wohl geirrt haben."„ D a s  ist möglich", sagte der Dichter, und er lächelte.„D ie  Hitz'", sagte der Gendarm, „und die Sonn' auf dein Wasser, da täuscht sich einer leicht."„M mm m m m."„Aber sehn S ' ,  ich werd' Ihnen was sagen", fuhr der Gendarm fort, „S ie  haben sich geplagt. S ie  sind ins Wasser hineingegangen. Sie haben sich gewissermaßen einer Gefahr ausgesetzt, aber diese Pflichterfüllung hat auch ihr Gutes. D as Wasser ist ja bei der Hitze sehr angenehm."„ J a " ,  sagte der Dichter, „es geht nichts Uber Pflicht­erfüllung."D er Gendarm sah noch eine Weile nachdenklich au f das Wasser. D ann ging er.„Grüß Gott, Herr!" E- Heß-persotialangelegeriheLlen der BundesgendarmerieVerleihung von AuszeichnungenDer B u n d e s p r ä s i d e n t  hat verliehen: die Ö s t e r ­r e i c h i s c h e  g r o ß e  s i l b e r n e D e r d i e n  st M e d a i l l e  dem Gendarmen S c h u h m a n n  Adolf des Landesgendar­meriekommandos für Steiermark in  Anerkennung hervor­ragender, vielfach mit Lebensgefahr verbundener Tätigkeit im hochalpinen Rettungsdienste, ferner anläßlich der Ver- setzung in den dauernden Ruhestand die Ö st e r r e i ch i s ch e s i l b e r n e  V e r d i e n  st M e d a i l l e  dem Gendarmerie­rayonsinspektor d. N . P f e i f e r  Rudolf des Landesgen­darmeriekommandos für Niederösterreich.BelobungenD as B u n d e s k a n z l e r a m t  (G D . f. d. ö. S .)  hat die belobende Anerkennung ausgesprochen: dem Gendarmerie­rayonsinspektor B a m p i  N arzis des Landesgendarmerie-
elnikok-ts,- b k  si-stklgs-lgsi' LusM i-ung, ds> b» IgstsnH IIÜ II'Ü I »U li G  osnilsi'meilgdggmtg r»>i>uiig!ef!eIo>UgfUi>ggn WKKLki, Wien, VI., 8tump6rgsss8 36kommandos für T irol für vieljährige, sehr ersprießliche Lei­stungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdien­stes sowie dem Gendarmen K r i L a j  Friedrich des Landes­gendarmeriekommandos für Niederösterreich für die umsich­tige und von den besten Erfolgen begleitete Tätigkeit auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, ferner an­läßlich der Versetzung in  den dauernden Ruhestand: dem Gendarmeriebezirksinspektor D ö l k l  Franz des Landes­gendarmeriekommandos für Steiermark für vieljährige, vorzügliche Leistungen a u f dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbesondere als Bezirksgendarmerie­kommandant, und dem Gendarmeriebezirksinspektor Otto W o i t s c h  des Landesgendarmeriekommandos für das

Burgenland für vieljährige, vorzügliche Leistungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes, insbesondere a ls  Bezirksgendarmeriekommandant.Der G e n e r a l i n s p e k t o r d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  B u n d e s g e n d a r m e r i e  hat die belobende Anerken­nung ausgesprochen: bem Gendarmeriebezirksinspektor H a m m e r  Johann des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark für die bei Leitung der Erhebungen anläßlich eines an einem Keuschler verübten Meuchelmordes an den Tag gelegte besondere Umsicht, die zur Eruierung der Täter führte; dem Gendarmeriebezirksinspektor R a u s c h e r  A n ­ton und dem Gendarmerierevierinspektor N o w a k  Ferdi­nand, beide des Landesgendarmeriekommandos für Steier­mark, für die mit hervorragender Umsicht und Zähigkeit bewirkte Aufklärung eines Mordes durch Eruierung, Über­weisung und Verhaftung des Täters, sowie dem Gendar­merierevierinspektor T a p p l e r  Franz des Landesgendar­meriekommandos für Steiermark für vorzügliche und von den besten Erfolgen begleitete Leistungen auf dem Gebiete des öffentlichen Sicherheitsdienstes.GendarmeriealpinistikIm  Sin ne der Alpinvorschrist für die österreichische Vun- desgendarmerie, 2. Teil, Abschnitt IH -O , werden zuerkannt: die Qualifikation „Lehrer für den hochalpinen Dienst" dein Gendarmerieoberleutnant B ö h l e r  Johann des Landes­gendarmeriekommandos für Tirol; die Qualifikation „G e n ­darmeriehochalpinist" den Gendarmen: B a c h  Wilhelm, H a s e n ö r l  K arl, S e d l a k  Josef und S u l z b a c h e r  Josef, alle vier des Landesgendarmeriekommandos für Steiermark; D u f t s c h m i d  M axim ilian, K a s p e r  Oskar und L a n g  A lo is , alle drei des Landesgendarmeriekom­mandos für Oberösterreich.
Bezugspreise einschließlich Postverfand: (Einzelnummer 8 i '  —; Viertels 8 2'6o; halbj. 8 5'6o; ganzj. 8 11/20. Jahresabonnement für das Ausland 8 iz  — .Herausgeber, Eigentümer, Verleger und Haupkschriftlciker: Gendarmerie-Stabsrittmeister Otto S t ö g e r ,  W ien, I I I . ,  Heumarkt 7. — Verantwortlicher Schriftleiter: Gendarmerie-Major Franz G a n f i n g e r ,  S t .  Pölten, Amksgebäude. -— Druck: Waldbeim-Eberle A . G ., Wien, V II., Seidengafse Z—rr (verantwortlich Adolf Willschke).



Büchertifch„K arl V ."  Noman von, Gerhart E l l e r t .  Speidelsche Verlags­buchhandlung, Wien. P reis Leinen 8 11.55, broschiert 8 7.85.Gerhart Ellert hat „A ttila" geschrieben und damit einen prachtvollen, wuchtigen Noman gefchaffen, der bereits in der 15. Auflage erschienen ist. D as Buch- wurde in  unserer vorletzten Nummer besprochen. M it  großer Erwartung sahen wir einem anderen Wert Ellerts entgegen: „K arl V." — Auch dieser Roman trägt die unverkennbaren Züge der großen Gestaltungskraft >eines Meisters: B as Buch isr in wechselvolten, sarbenfat-ten B il­dern geschrieben und durch die Eigenschaft ausgezeichnet, alle vielfältigen Geschehnisse unmittelbar vor uns ergehen zu lassen. Der Verfasser hat pcy für diesen Roman eine gefcyichilich große Gestalt gewählt: Karl V. Seltsam und tragt,cy umwittert ist das Schia,al dieses Kaisers. Beinahe während seiner ganzen Remerungszeit !iö19 bis 1556) muß er Krieg führen: vieriual aeaen Franz 1- von Frankreich, gegen die Secräuver von Tunis und Algier, gegen Erhebungen im Innern des Reiches; 1546 bis > °;47 -ieyt er in den Religionsrämpsen gegen den «chmaita-Idi- lctien Bund zu Felde. Kart V. erringt in Zeiten -höchster Be- -iränanis ja in aussichtslosesten Lagen herrliche Siege. lind doct> vieibt ihm die Erreichung seines Lebenszieles, die Krönung leines Wertes — die Einigung des christlichen Rvenülandes — veriaat Der äußere Stof, sur oen vorliegenden Roman ist reich, ia a e ro ä ltig ! Gerhart Euert behandelt ihn in treffsicherer, stets , 'nnender A rt. Ergreifend- -wirren jene Abschnuie, die das -nie en des Kaisers darlegen: ein großer Staatsmann, erfüllt von luelt'um-spannenden Plänen-, zielbewugt, willensstark, schweigsam, -ungewöhnlicher Selbstbeherrschung und hoch,rer uber- ^ „„^ ostrait- Ui- seinen schwersten Zeilen wie Nils der vohe seines Rn ms ein °iiisa-mer V ie n ,c h ... Der Roman ist derart rraftvoll -eimrieben daß seine E>esralten und ihre Zeit — Männer der Weltgeschichte und- ein höchst bedeutungsvolles Jahrhundert — lbbendia -werden, als spiele sich alles vor uns wie auf einer Rübne ab Es ersteht das einstige Reich, m dem die Sonne nicht ^ le^ oiiia  Es ersteht aber auch ein Seelenbildnis seines Herr- wie es nur Kiinstlerhand literarisch in seinen feinsten Zügen- z-ichmn kann. H. L.letzte Leuchten." Sloman aus den Bergen. Von Irmgard - W u r m b r a n d .  Verlag „D as Berglano-Buch". 1Iiil,ang M 4 Seiten-. Ganzleinen 8 8.50.Diese junge steirische Schriftstellerin hat Land und Leute wobrlicb- nicht bloß in einer besonnten Sommerfrische „studiert"; sie -übt ihren Bauerngestalten auch kein sogenanntes „Original- 
rnst-nm" aus Schaufenstern einer Großstadtstraße. Irmgard Rü.rmbrand hat wohl sehr tief in das bäuerliche Denken und «ckn en geschaut und die ländliche Urwelt im Innersten mit- eBebt Wäre es- nicht so, dann würde sie den Stoff ihres Romans beherrschen und es fehlte ihr die Kraft, diesem Stoff durch treüende Wort das wahre Leben zu geben. Die- Gestalten Geles Bergromans sind echt, die Landschaft ist naturgetreu, l-ä> erliche Güten sind gut wiedergegeben. Aber nun zum Kern- m iüt des Buches. Die Hauptrollen sind auf zwei Personen ver­teil - Da steht der Großbauer und Güterschlächter Filzer mit se ner Habsucht und Hartherzigkeit, beinahe ein Sa-tan; hier blickt , die tiefsinnige und treuherzige Gundis entgegen, das S in n ­es-,. des Guten. Irm gard Wurmbrand formt die Wesensart Weser beiden Hauptpersonen mit klaren Strichen; es ist ihr die cslwroktersch'ldevung aufs beste gelungen. Ebenso lebenswahr ,Wrd die Bogenhofin gezeichnet, die wohlbestallte Besitzerin, die noch dem Filzer-Bauern und nach seinem Hofe schielt. Erschüt­
ternd wirkt der Noman dort, wo Gundis Seele a-m brutalen Willen des Bauern Filzer zerbricht und die junge Märtyrerin den a-rben des Filzer-Geschlechtes unter ihrem Herzen trägt. Doch es Wmmt ui einem versöhnenden Ausklang. D as „Letzte Leuchten", eine Naturerscheinung, das drohende Zeichen des Unterganges . rr cralschast, wird zum Rahmen des Romans. Das Buch ist 
svannend geschrieben; der S t i l  fällt auf: es wird eine schwer 'esbare M undart vermieden, dafür geht hier die Sprache einen nnäern Weg: um volkstümlich-herb und bergfrisch zu sein, ist sie stellenweise mundartlich leicht gefärbt. H. L.

Schneiderpeterl erzählt." Aus unveröffentlichten Jugend- sch'riften Peter R o s e g g e r s .  M it 8 mehrfarbigen und 24 ein- snrbioen Tafeln nach Originalzeichnungen des Dichters und 52 Seiten Faksimiledruck aus -der „Fröhlichen Stunde 1861". 196 Seiten. Eingeleitet und herausgegeben von M . Mayer, Graz. Ganzleinenband 8 12.—.

Da liegt ein stattliches Buch vor uns, das- schon auf den ersten Blick besonders anziehend wirkt: mau erkennt bereits aus dem Umschlag, daß uns aus diesem Bande der Waldbauern-buL und Schneiderlehrting Peter Rosegger mit seinen frühesten Schriften entgegentritt. Kein Werk konnte das jugendliche Schaffen Roseggers, dieses erste, unbändige Drängen nach dem Schreiben, nach oem Fabulieren, Erzählen und Geoichtemachen besser ver­anschaulichen als die vorliegende Ausgabel Wer immer sich mit Peter No>eggers Werk eingehend besagt, -der forscht den ersten schriftstellerischen Versuchen des späteren Großen nach- und sieht hier wohl mit ehrfurchtsvollem Gefühl vor jenen Buittern, die — manchmal schon sehr abgegriffen und vergilbt — die unver­kennbaren Züge der Handschrift des kaum noch zwanzigjährigen „Peter Ketreryeier Rosegger" tragen. Es ist sraunenswert, wel­chen- Umfang diese zum Beil noch unsicheren, und einsaitigen, zum Teil aber auch schon ernst zu nehmenoen Versuche des spateren Meisters erreicht haben: 20 Bände handgeschriebenen Nachlasses aus der Jugendzeit Peter Roseggers verwahrt die Steier­märkische Lan-oes-lubliothek. Von diesem für die Rosegger-For­schung kostbaren Schatz hat Dr. Mi. Mayer eine Reihe von- E r­zählungen, Gedichten und Zeichnungen ausgewähtt und hiezu eine aufschlußreiche Einleitung geschrieben. M ehr als 150 Seilen aus dem bisher noch un-verögenllichten Nach-mg vermitteln uns einen großen Einblick in  die schriftstellerischen Arbeiten des jungen Dichters. Der Verlag Leyram (Graz) hat das Werk vor­bildlich ausgestattet, -die vom „Schneiderpeterl" gemalten Bilder, seine Hllndzeichnungen sowie die Originalseiten aus der „Fröh­lichen- Stunde 1861" sind — wie alle Tiesdruckbüder von Ley- kcnn— technisch vollendet wiedergegeben. Das Buch ist für jeden, der Roseggers reife Werke kennt, eine wahre Fundgrube. Es ist köstlich, in die bunte Vorstellungswelt des jungen Rosegger zu schauen, aus diesen Blättern steigt nicht nur die Jugendzeit eines Dichters, sondern- auch ein Stück unserer Heimat, und aus den naturgetreuen Abdrucken weht der frische steirische Hauch eines Gebietes, das spater den klangschönen und tiefsinnigen Namen „Waldheimat" erhielt. H. L.„M it  der Edelweiß-Division bis zum Monte Limone." DieDurchbruchskämpfe der Edelweiß-Division in- den Südtiroler Alpen im Frühjahr und Sommer 1916. A u s dem Tagebuch- eines Kriegsfreiwilligen des Salzburger Hausregimentes. V on Erich S a f f e r t .  M it  34 Bildern, zwei Gefechtsskizzen, einem- großen Ubersichtsbild und zwei Gefechtskarten-. 8 6.— .Ein herzhaft frisch geschriebenes Kriegsbuch', Ser Tatsachen­bericht eines tapferen, jungen Rainer-Offiziers, der in der großen Regimentsgeschichte des J . - R .  59 mehrfach- Besonders genannt wird. Der Durchbruch der Edelweiß-Division bis zum Monte Eiinone lebt wohl in allen einstigen Angehörigen dieser herr­lichen, sturmerprobten Division als große Erinnerung fort. Ebenso un auslöschlich ist für alle einstigen Cimone-Kämpfer -das Gedenken an diesen Berg . . .  Erich Saffert läßt uns durch- seine prächtigen Schilderungen die große Zeit von damals neuerlich erleben, er führt uns von den Entschlüssen der höheren Führung in die Angriffskolonnen, in die Reihen der Stürm er, auf P a ­trouillen und Feldwachen. S o  schreibt eben ein- richtiger Front­soldat, und wir fühlen bald heraus: das war ein Draufgänger, der im richtigen Augenblick rasch den- richtigen Entschluß- hatte. Wer das Gebiet um den Vena-Paß, den Cimone-Süd, -Las Astiko- und Rio freddo-Tal aus eigenem Kriegserleben kennt, dem wird das Buch- -ganz besonders wertvoll sein. Nur um eines heraus­zuheben: was Saffert zum Beispiel über die Cimone-Feldwache schreibt, ist ein B ild , wie es nur einer entwerfen kann-, der selbst auf dieser Stätte lag und seinen Körper an den Fels gepreßt

I n o n s s s n i s n u n g s n ,W o I i n s i f r v s n I s g u n g s nkittsv vür 6sr Vsrv/cütung mit^cüsüsv, 6-vniit m 6sr stsücmg 6ss lllcütss ßsivs Ztörcmg smtritt. ^ugisicsi vcoils auch cüs a!ts ^-ckrssss kssicmvtgsgsksv vcskcksv.



hat. Die Beschreibung des Eindruckes aus dieser Feldwache — elf Schritte vor dem gegnerischen Graben — fagt eigentlich allein schon, das; hier dem Frontsoldatm ein schriftliches Denkmal e- setzt ist, wie es in seiner Wahrhaftigkeit und Echtheit nicht besser geformt sein könnte. Ein kerniges Kriegsbuch, reich an Kampf­schilderungen, geschrieben von einem einstigen Angehörigen des herrlichen Salzburger-Negimentes. H. L.„ R eisen und Abenteuer.'' Jeder Band 8 5.40. Verlag Brockhaus.Große Weltreisende, Forscher, Entdecker — kühne, zähe Männer der Tat — haben immer die Jugend begeistert und in ihr die Sehnsucht nach fernen Ländern geweckt. Denken wir dock, zurück in, jene Zeit, in der wir gierig nach den Büchern der großen Forscher und" Entdecker griffen. Auch Heide, da unser Lese­bedürfnis nicht mehr auf 'e i n bestimmtes Gebiet allein beschränkt ist und wir mehr oder weniger in den Gebieten des Schrif ttmns Umschau halten, zieht es uns off unwiderstehlich zu den Weden der For'schungs- und 'Reiseliteratur, und eine große, weite We!t tu f sich, auf — wie einst in unserer Jugend. Und immer wieder sehen wir Männer der Tat, die ihr Höchstes einsetzen im Kampfe fiir die Wissenschaft, fiir die Forschung unter fremden Völkern, fiir die Erforschung noch, unbekannter Gebiete: fiir die Eroberung der' Erde. Die vom Verlag Brockha>us herausgegebene wohlfeile Sammlung „Reisen und Abenteuer", bisher 55 Bände, ist gleich-- sa m ein e ' stolze Heerschau über die großen Forscher und Ent­decker, und wir lesen Namen, die fiir immerwährende Zeiten in die Geschichte der Eroberung der Erde eingetragen sind: Sven H i? d i n, Kapitän S  c o t  t, Henry M . S  t a n le  y, A . F . N  o r- d e n s k i ö I d, Gustav N  a ch t i g a l, Otto S  v e r d r  u p, Charles L i  n' d l> e r g  h, • George W i l k i n s. Der Österreicher Ju liu s  P a  y er (österreichisch-ungarische Nordpolexpedition 1872 bis 1874) uslll. Zuletzt erschien der Band ,,A  m N o r o i m a. B  e i m e i n e n  F r e u n d e n ,  de n  I n d i a n e r n  v o m  R o s i g e n  F e  l's". Von Theodor K o ch - G  r ii n (J e r g. Dieses Buchdes im Jahre 1924 am Rio Branco der M alaria zum Opfer ge­fallenen deutschen Forschers enthält die Schilderung seiner R eise zum sagenumwobenen Gebirge Roroima an der'Grenze von Bra­silien, Venezuela und Britisch-Guyana. H. L.' Zwei bedeutsame Neuerscheinungen des Verlages J .  R.' Teutsch-Bregenz: .„Der Kampf u m ' dle Sextner Rotwand." Von Oswald E b n e r .  M it zirka 220 Seiten und etwa 130 Bildern. Preis zirka S 9.50.' „D ie Kämpfe um den Monte Pasubio." Von Generalmajor

d. N . Viktor S  ch em s i l. M it zirka 200 Seiten und MO Bilder». Preis zirka 8 9.50.Wer den Band „Eol di Lana" von Generalmajor v. Schemfil krn t, wird wohl mit großer Spannung das Erscheinen des Pasubio-Bandes erwarte!» Nicht minder wird das Buck) „Kampf um die Sextner Rotwand" eine wertvolle Bereicherung unserer Kriegsliteratur sein. Diese beiden Bücher werden in der „Gen­darmerie-Rundschau" besprochen werden. H. L.Neu erschienen:„Frontsoldaten erzählen . . . "Erscheint monatlich einmal. Preis S 1.— pro Heft. Jnhalt des1. Heftes (32 Seiten, 20 Bilder; Großformat):1. Hauptinann Andreas 9k a s e t s ch n i g des ehemaligen J .-N . Nr. 49: „Tagebuch eines österreichischen Frontsoldaten."2. Zugsfiihrer Matthias P  i ch l e r: ,,Die ersten italienischen Gefangenen im Fellatale."3. Rittmeister Franz St l e in s  ch i tz (Dragonerregiment Nr. 8): ,,Das Gefecht bei Synkow."4. Leutnant Wilhelm P  e tz (ehemaliges Schiitzenregiment Nr. 3): ,,3er-Schiitzen nehmen dm Monte Pertica."5. Dr. Guido B  u r t s ch e r: ,,Die Stellung auf der Fontnna nrgra 1915. Der Tod des Alpini-Generals Eantore."6. Gcndarmeriestabsrittmeister Hans L u  k a s: ,,Der heilige Berg der Rainer. Die Sprengung des Eimonegipfcls in i t a­l i e n i s ch er Darstellung."7. Kaiserschiitzenoberleutnant i. 91. Ferdinand M  a y r: „Gegen­angriff im Fleimstal."8. Generalmajor Siegfried 9k e i fi: ,,Das Gefecht von Sz'l)po- wice am 23. November 1914."9. F . A d  e l s  m a tJ r, ehemaliger Kaiserschiitzenleutnant: „Von einem Engländer abgeschossen."10. Hans 2 u k a s: „Ein Wasserfäfichen . . .  Gedenken aus einer Wanderung im einstigen Kriegsgebiet."11. Eduard P  a r s ch, Oberleutnant i. d. :lt: „Meine Hin­richtung;'-12. Oberoffi.,ial A. W e i n  m a u r, ehemaliger Stabsmaschinm- wiirter: ,,Die Letzten auf der ,Viribus Ilnitis'" und noch, weitere Beiträge.B e st e l l u n g e n a n V  e r l a g  „ F  r o n t s o l d a t e n",L e o b e n, 6  t e i e r m a r k.Ate - M m tlbisSlm sgesetzgetungBearbeitet als B achschlagebehelf für dm praktischen Juristen und zu Lehrzwecken für Organeder öffentlichen Sicherheit vonO LG N . Richard BendaSenatsvorsihender des Landesger'chtes für Strafsachen, Graz. undDr. Arnold LidjemGendarmerie-Oberst und Referent im Bundeskanzleramte, Abteilung G. D . III. preis in Leinen gebunden samt W .U .S t. 8 mit freier Poftzusendung 8 1 • -  mehr'Jn jeder Buchhandlung erhältlich!3. A uflage Leykam -B edag, G raz 3. A uflage
k ü r  d e n  I .  u .  I I .  J a h r g a n g  d e r  „ G e n d a r m e r i e - R u n d s c h a u "  z u m  k r e i s e  v o n  j e  S  2 . 5 0  ( i n k l u s i v e  V e r s a n d s p e s e n )  i n  d e r  V e r w a l t u n g  e r h ä l t l i c h !


